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Liebe Leserinnen und Leser,

vor Ihnen liegt das Doppelheft Juli/August 2009. Ein Doppelheft deshalb, weil der 
Schwerpunkt des Heftes einige Änderungen der Richtlinie 408 – Züge fahren und 
Rangieren – zum 13. Dezember 2009 beschreibt und erläutert, die auch im derzeit 
laufenden Fortbildungsunterricht behandelt werden.

Warum wieder Änderungen und Neuerungen? Kann man es nicht bei bisher Bewähr-
tem und Gewohntem belassen? Nein. Der sichere Eisenbahnbetrieb wird durch das 
zuverlässige Zusammenwirken von Mensch und Technik ge-
währleistet. Technik unterliegt aber stetigen Änderungen. Zum 
einen, weil Funktionen hinzukommen, die es gestern noch nicht 
gab, weil Schwachstellen erkannt und ausgeräumt wurden oder 
einfach, weil sie heute Dinge sicherer machen kann als bisher. 
Diese Erfahrung machen Sie nicht nur an Ihrem Arbeitsplatz, 
sondern auch in Ihrem täglichen Leben. Wenn sich aber Rand-
bedingungen ändern, dann müssen auch die Regeln dazu 
angepasst werden.

Ein Beispiel für den Einfluss der Technik durch Konzentration 
der Bedienstellen: Bei zwei benachbarten Bahnhöfen können 
die Zugmeldungen dem „Absender“ eindeutig zugeordnet wer-
den. Hat aber ein Fahrdienstleiter mehrere Bahnhöfe in seinem 
Stellbezirk, so ist die Angabe des Bahnhofs in einer Zugmeldung 
notwendig, um eindeutig erkennen zu können, aus welcher Richtung der Zug kommt.

Ebenso wichtig wie der Umgang mit der Technik im Regelfall ist die Handlungssicherheit 
des Menschen bei Störungen oder Unregelmäßigkeiten. Hier fällt die Verantwortung von 
der Technik auf den Menschen zurück. Seine Handlungssicherheit in den Betriebspro-
zessen muss so groß wie möglich sein. Dazu ist es erforderlich, die Prozesse laufend 
zu überprüfen und gegebenenfalls einfacher zu gestalten oder präziser zu beschreiben.

Wie Sie sehen, unterliegen wir alle ständigen Veränderungen. Warum werden dann 
aber Anregungen aus der Praxis nicht sofort umgesetzt? Beispielsweise hat die Tren-
nung in gesellschaftsrechtlich eigenständige Eisenbahnverkehrsunternehmen und 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen Einfluss auf die Vorlaufzeit der Änderungen. So 
müssen Bekanntgaben zu Richtlinien, die beim Netzzugang zu beachten sind, rund 18 
Monate vor dem Inkrafttreten zum Fahrplanwechsel abgestimmt und bekanntgemacht 
werden, damit sich Hunderte von Eisenbahnunternehmen darauf einstellen können. 
Welche Richtlinien auch wie die Richtlinie 408 davon betroffen sind, steht in den 
Schienennetz-Benutzungsbedingungen (SNB).

Neues muss geübt werden, damit es sitzt. Dazu lernen Sie die veränderten und neuen 
Regeln in der zweiten Jahreshälfte im Fortbildungsunterricht kennen und anzuwenden.

Wie wichtig Übung ist, lesen Sie auch im Artikel der EUK „Brandschutz muss geübt 
werden“. Es reicht nicht aus, genau zu wissen, wo in der Nähe des eigenen Arbeits-
platzes der nächste Feuerlöscher hängt. Man muss auch wissen, wie er bedient wird 
und für welche Brände er verwendet werden kann. Es ist dringend notwendig, in Ruhe 
und ohne Stresssituation den Gebrauch eines Feuerlöschers zu erlernen. Dann ist man 
im Notfall fit für schnelle und richtige Hilfe.

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen dieses Heftes. Über Kritik, Zustim-
mung, Anregungen und Berichte aus Ihrem Arbeitsbereich freuen wir uns. Schreiben 
Sie uns an: info408@bahn.de oder DB Netz AG, I.NPE-Ml, Pfarrer-Perabo-Platz 4, 
60326 Frankfurt am Main. Bitte geben Sie dann auch Ihre vollständige Adresse an, 
damit wir Ihnen antworten können.

Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine unfallfreie Zeit
Ihr BahnPraxis-Redaktionsteam

B 8 zur Ril 408 – gültig ab 13.12.2009

Zur B 8 gibt es drei Beiträge in diesem Heft
n	 Der erste Beitrag stellt den Befehl 1-11 

vor.
Seite 3

n	 Beim zweiten Beitrag steht das Sperren 
von Gleisen, insbesondere an Abzweig-
stellen, im Mittelpunkt.

Seite 7

n	 Sonstige wichtige Änderungen werden 
im dritten Beitrag erläutert

Seite 14

Ein Fall aus der Praxis

Zusammenstoß an der Abzw Mitte – wie 
konnte es dazu kommen? War eine PZB-
Störung die Ursache für den Unfall?

Seite 12

Brandschutz – Übung macht den 
Meister

Hilfe, es brennt – was ist zu tun? Wie wich-
tig Präventionsmaßnahmen einschließlich 
Übungen für den Ernstfall sind, lesen Sie 
hier.

Seite 21
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Leitgedanken für die Überar-
beitung waren:
n	 Die bewährten Grundge-

danken (Ein-Blatt-Philoso-
phie und richtige Reihen-
folge der Einträge aus Sicht 
des Triebfahrzeugführers) 
beizubehalten, aber gleich-
zeitig mehr Texte als bisher 
vorzudrucken mit dem Ziel, 
weniger Text handschrift-
lich eintragen zu müssen 
– genau dies ist der Sinn 
eines Vordrucks. Hierbei 
haben wir Wünsche nach 
mehr freien Zeilen in den 
Befehlen 2 und 9 zugunsten 
von neuem vorgedrucktem 
Text zurückgestellt: Es ist 
einfacher für eine einheit-
liche Geschwindigkeitsbe-
grenzung in vier verschie-
denen Abschnitten zwei 
Vordrucke zu verwenden 
als lange Texte wie „Sie 
müssen bis zum Erkennen 
der Stellung des folgenden 
Hauptsignals mit höchstens 

Rainer Meffert, DB Netz AG, Zentrale, Betriebsverfahren (I.NPB 4), Frankfurt am Main

Der derzeitige Vordruck „Befehl“ hat mit Bekanntgabe 1 der Richtlinie 408 zum 15.06.2003 
die vormaligen Befehle A, B und C abgelöst. Grundgedanken des neuen Befehls waren 
die „Ein-Blatt-Philosophie“ und die Darstellung mehrerer Einträge in der Reihenfolge, 
wie sie vom Triebfahrzeugführer ausgeführt werden müssen. Der derzeitige Vordruck 
ist seit seiner Einführung unverändert in Gebrauch – ein Zeichen dafür, dass er bei den 
Anwendern gut angekommen war. Aber: Das Bessere ist des Guten Feind! Wir haben 
zahlreiche Hinweise erhalten, die in die überarbeitete Version einfließen konnten, welche 
ab 13.12.2009 mit Bekanntgabe 8 zu Ril 408.01 – 09 gültig werden wird. Dieser Artikel 
wird Ihnen zunächst die Leitgedanken erläutern und danach die Änderungen im Einzelnen 
anhand von Beispielen vorstellen.

Ab dem 13.12.2009 in Ril 408 – Züge fahren und Rangieren

Neuer Vordruck 
Befehle 1 – 11

Abbildung 1
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40 km/h fahren“ hand-
schriftlich einzutragen.

n	 Vorgaben der „Technischen 
Spezifikationen für Intero-
perabilität (TSI) Verkehrs-
betrieb und Verkehrssteu-
erung“, insbesondere für 
ETCS (= European Train 
Control System) zu be-
rücksichtigen. Hintergrund: 
Anhang A der TSI schreibt 
für die betriebliche Anwen-
dung von ETCS insgesamt 
sieben Befehlsvordrucke 
inhaltlich verbindlich vor, 
lässt aber Spielräume für 
die Darstellung. Durch die 
inhaltliche Übernahme der 

fahrzeugführer müssen da-
her unbedingt identische 
Vordrucke verwenden. 
Alte Vordrucke dürfen da-
her nicht aufgebraucht 
werden. Um den neuen 
Vordruck leicht erkennen 
zu können, ist dieser mit 
einem grau-weiß-grauem 
Mittelstreifen gekennzeich-
net (Abbildung 1).

In Abbildung 1 sehen Sie die 
Vorderseite des neuen Vor-
drucks „Befehle 1 bis 11 als 
ganzes; hierbei haben wir Än-
derungen gegenüber dem bis-
herigen Vordruck gelb markiert. 

Im Einzelnen enthält der Vor-
druck „Befehle 1 – 11“ folgende 
Änderungen:

Vorderseite

Der Titel lautet neu „Befehle 
1 – 11“. Dies sieht auf den 
ersten Blick unscheinbar aus, 
stellt aber heraus: Der Vordruck 
ist lediglich Träger für einzelne 
Befehle, deren Anwendung in 
verschiedenen Regeln vorge-
geben ist. Damit eröffnet sich 
in der Zukunft die Möglichkeit, 
für weitere Befehle einen oder 
mehrere zusätzliche Befehls-
vordrucke zu schaffen, die je-
weils für sich verwendet werden 
können, aber auch kombiniert 
untereinander. Das Prinzip der 
richtigen Reihenfolge der Ein-
träge aus Triebfahrzeugführer-
sicht kann so trotz mehrerer 
Vordrucke beibehalten werden. 

Auf weiteren Vordrucken könn-
ten dann die jetzt noch nicht in 
den Befehl 1 bis 11 integrierten 
Befehle der TSI dargestellt 
werden, ebenso weitere Texte, 
die bisher handschriftlich im 
Befehl 10 (neu 11) eingetragen 
werden müssen oder Befehls-
texte für den Zugleitbetrieb. 
Dieses Vorgehen ermöglicht 
es auch, neue Texte, z.B. für 
Übergänge aus ETCS in nati-
onale Systeme, zunächst wei-
ter zu erproben, international 
abzustimmen (insbesondere 
im deutschsprachigen Raum) 
und nach Bewährung in weitere 
Vordrucke zu integrieren.

TSI-Vorgaben können wir 
einerseits die gesetzlichen 
Forderungen der TSI erfül-
len, andererseits aber be-
währte Prinzipien fortführen 
und gleichzeitig innerhalb 
der DB Netz AG weiterhin 
ein einheitliches Regelwerk 
anwenden.

n	 Änderungen gebündelt in 
einem großen Schritt ein-
zuführen anstelle mehrerer 
kleiner Schritte: Befehls-
vordrucke sind Kommu-
nikationsvordrucke an der 
Schnittstelle Fahrdienstlei-
ter – Triebfahrzeugführer; 
Fahrdienstleiter und Trieb-

Der Kopf des Vordrucks enthält 
eine neue Zeile, in welcher die 
Standortmeldung nach Modul 
408.0411 Abschnitt 2 Absatz 
5 bzw. Modul 408.0412 Ab-
schnitt 2 Absatz 2 a eingetragen 
werden kann. Der Eintrag des 
Standortes in den Befehl ist in 
eine inhaltliche Vorgabe der TSI. 
Abbildung 2 enthält Beispiele 
für Standortmeldungen.

Befehl 1
Um den Befehl für ETCS an-
wendbar zu machen, wurde der 
Eintrag „ETCS-Halt“ ergänzt. 
Der neue Befehl 1.1 enthält 
den Auftrag „Sie müssen bis 
zum Erkennen der Stellung 
des nächsten Hauptsignals 
mit höchstens 40 km/h fah-
ren“. Damit kann dieser bisher 
handschriftlich im Befehl 10 
einzutragende Auftrag durch 
einfaches Ankreuzen gültig 
gemacht werden. Abbildung 
3 zeigt an einem Beispiel, wie 
einfach das Ausfüllen jetzt geht.

Befehl 2
Der einleitende Text ist nach 
Vorbild der TSI (Schriftlicher 
Befehl 01 Teil 1) vereinfacht 
worden: Es ist nicht erforderlich, 
dem Triebfahrzeugführer mitzu-
teilen, dass er an einem „Halt 
zeigenden oder gestörten“ 
Signal vorbeifahren darf bzw. 
dass er „bei LZB-Halt“ an einer 
LZB-Blockstelle weiterfahren 
darf; dies ist selbstverständlich.

Die erste Spalte der Tabelle 
enthält folgende neue Einträge:
n	 „(Höhe)“ steht im Zusam-

menhang mit der Angabe 
einer Stelle, an der zu Halten 
war.

n	 „Ts 2“, um den Vordruck 
auch für die Vorbeifahrt an 
einem Signal für zurückkeh-
rende Schiebelokomotiven 
verwenden zu können, an 
dem das Signal Ts 3 nicht 
gezeigt werden kann.

n	 „Sh 2“, um einen Auftrag 
zur Vorbeifahrt an einer 
Wärterhaltscheibe nach 
Modul 301.0601 Abschnitt 
4 Absatz 8 erteilen zu kön-
nen. 

n	 „ETCS-Halt“, um den Befehl 
für ETCS anwendbar zu ma-
chen. Analog hierzu wurde 

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4

Abbildung 5
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das bisherige „LZB-Bk“ zu 
„LZB-Halt“. 

Die zweite Spalte der Tabel-
le lässt neu den Eintrag der 
Bezeichnung einer ETCS-Bk 
zu. Ebenfalls kann die Stelle 
angegeben werden, an der zu 
halten war – damit lassen sich 
Befehle nach Modul 408.0531 
Abschnitt 1 Absatz 2 darstellen, 
für die bisher Befehl 1 verwen-
det werden musste. Abbildung 
4 zeigt hierzu ein Beispiel.

Der neue Befehl 2.1 enthält 
den Auftrag „Sie müssen bis 
zum Erkennen der Stellung 
des nächsten Hauptsignals 
mit höchstens 40 km/h fah-
ren“. Damit kann dieser bisher 
handschriftlich im Befehl 10 
einzutragende Auftrag durch 
Ankreuzen gültig gemacht wer-
den. Wie bisher muss Befehl 
2.1 in folgenden Situationen 
angewendet werden: 
n	 Wenn das Fahrzeug an der 

Zugspitze ausnahmsweise 
über ein Signal hinaus steht, 
mit dem der Fahrdienstleiter 
der Abfahrt zustimmt, und 
dieses Signal nicht auf Fahrt 
gestellt werden kann. Die 
Regeln hierzu gibt Modul 
408.0331 Abschnitt 3 Ab-
satz 4 b Nr. 2.

n	 Wenn ein Zug unzulässig 
an einem Hauptsignal oder 
an einer Stelle, an der nach 
Befehl zu halten war, vorbei-
gefahren ist und der Fahr-
dienstleiter die Weiterfahrt 
mit Befehl 2 zulässt. Die 
Regeln hierzu finden Sie in 
Modul 408.0531 Abschnitt 
2 Absatz 3. Das Beispiel 
in Abbildung 3 zeigt eine 
solche Situation.

Neu ist: Befehl 2.1 ist auch 
erforderlich, wenn der Fahr-
dienstleiter die Fahrt eines 
signalgeführten Zuges durch 
Befehl 2 zulässt, also in der 
Grundanwendung des Befeh-
les 2. Hierzu gibt es neue Regeln 
in Modul 408.0455 Abschnitt 2 
Absatz 3:
„Wenn Sie eine Zugfahrt mit 
Befehl 2 an einem Ausfahr- 
oder Blocksignal zulassen, 
das gleichzeitig Vorsignal ist 
oder bei dem sich ein Vorsig-

nal befindet, müssen Sie den 
Triebfahrzeugführer eines sig-
nalgeführten Zuges zusätzlich 
mit Befehl 2.1 beauftragen, bis 
zum Erkennen der Stellung des 
folgenden Hauptsignals mit 
höchstens 40 km/h zu fahren. 
Befehl 2.1 ist nicht erforderlich, 
wenn das Vorsignal für den 
Fahrweg des Zuges nicht gilt.“

Hintergrund dieser Regel ist: 
Für den Triebfahrzeugführer gilt 
eigentlich die Regel in Modul 
408.0456 Abschnitt 4 Absatz 
3 a Nr. 4. 
„Wenn Sie an einem Halt zei-
genden oder gestörten 
n	 Lichthauptsignal mit dunk-

lem Lichtvorsignal oder
n	 Hauptsignal, das die Stel-

lung „Halt erwarten“ zeigen 
kann, 

vorbeifahren, müssen Sie bis 
zum Erkennen der Stellung 
des folgenden Hauptsignals 
– höchstens 2000 m – mit 
höchstens 40 km/h fahren.“

Ein nicht ausgefüllter Befehl 
2.1 könnte einen Triebfahr-
zeugführer aber zu der irrtüm-
lichen Annahme verleiten, dass 
die oben zitierte Regel nicht 
zuträfe. Deshalb kreuzt der 
Fahrdienstleiter Befehl 2. 1 an, 
wo es erforderlich ist, nämlich 
bei Ausfahr- oder Blocksigna-
len, die gleichzeitig Vorsignal 
sind oder bei denen sich ein 
Vorsignal befindet, das für den 
Fahrweg des Zuges gilt. Abbil-
dung 5 zeigt hierzu ein Beispiel.

Befehl 3
Um den Befehl für ETCS an-
wendbar zu machen, wurde der 
Eintrag „ETCS-Halt“ ergänzt. 
Der neue Befehl 3.1 enthält 
den Auftrag „Sie müssen bis 
zum Erkennen der Stellung 
des nächsten Hauptsignals 
mit höchstens 40 km/h fah-
ren“. Damit kann dieser bisher 
handschriftlich im Befehl 10 
einzutragende Auftrag durch 
einfaches Ankreuzen gültig 
gemacht werden. Ein Beispiel 
hierzu finden Sie in Abbildung 6.

Befehl 5
Durch die Aufnahme des Ein-
trages „ab km“ vor der ersten 
Textvariablen kann der Befehl 

auch für Sperrfahrten genutzt 
werden, die auf der freien Stre-
cke beginnen oder enden. Ein 
Beispiel für eine Sperrfahrt, die 
an einem Bahnübergang in km 
1,234 eingesetzt wird, auf dem 
Gegengleis bis km 2,3 fährt und 
danach wieder zum Aussetzen 
nach km 1,234 zurückfährt, 
finden Sie in Abbildung 7.

Befehl 6
Der einleitende Satz enthält kei-
ne Verneinung mehr, sondern 
drückt positiv aus, was der 
Triebfahrzeugführer darf. Bei 
den variablen Texten sind die 
Kilometerangaben vor die Be-
triebsstellenangaben gerückt. 
Damit sind diese Angaben in 
der gleichen Reihenfolge dar-
gestellt wie im Befehl 7.

Der neue Befehl 6.1 enthält den 
Auftrag „Sie müssen bis zum Er-

kennen der Stellung des nächs-
ten Hauptsignals mit höchstens 
40 km/h fahren“. Damit kann 
dieser bisher handschriftlich 
im Befehl 10 einzutragende 
Auftrag durch Ankreuzen gültig 
gemacht werden (Abbildung 8). 

Befehl 7 
Der neue Befehl 7 besteht nur 
noch aus zwei Zeilen, in der die 
Einträge für Blocksignale von 
Abzweigstellen und Einfahr-
signalen von Bahnhöfen zu-
sammengefasst sind. Dies war 
möglich, weil ein Fahrdienstlei-
ter mit einem Befehl 7 immer 
nur einen Halt vorschreiben 
kann (Beispiel siehe Abbildung 
9). So ist Platz entstanden für 
die neuen Befehle 1.1, 2.1, 3.1 
und 6.1.

Befehl 9
Bei den Hinweisen 9.1 und 9.3 

Abbildung 6

Abbildung 7

Abbildung 8

Abbildung 9

Abbildung 10
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ist „an ...“ ergänzt; somit kann 
der Fahrdienstleiter eine Stelle 
benennen, an die der Trieb-
fahrzeugführer das Ergebnis 
melden soll. Diese Ergänzung 
entspricht inhaltlichen Vorga-
ben der TSI. Ein Beispiel hierzu 
finden Sie in Abbildung 10.

Hinweis 9.2 enthält neben dem 
Bahnübergang nun auch den 
Eintrag „RÜ“ für Reisenden-
übergang. Damit ist dieser Hin-
weis auch für Befehle nutzbar, 
die für Reisendenübergänge 
erstellt werden müssen; die 
bisherigen handschriftlichen 

dass ein Triebfahrzeugführer 
bei einer Befehlsfahrt – dies 
sind Fahrten mit besonderem 
Auftrag – ohne zusätzlichen 
Auftrag auf Sicht fahren muss, 
es sei denn, der Fahrdienstleiter 
entbindet ihn ausdrücklich vom 
Fahren auf Sicht. Regeln zur 
inhaltlichen Umsetzung und An-
wendung dieser TSI-Forderung 
werden in Ausnahmeregeln für 
ETCS integriert und zu gegebe-
ner Zeit eingeführt. 

Befehl 11
Der bisher für freien Text vorge-
sehene Befehl 10 ist wegen des 
neuen Befehls 10 zu Befehl 11 
umnummeriert worden.

Der Unterschriftenteil ist um 
einen Übermittlungscode er-
gänzt worden. Dies setzt eine 
inhaltliche Vorgabe der TSI um, 
die für Befehle eine Übermitt-
lungsnummer vorsieht. Durch 
die Erfüllung dieser Forderung 
als Code sind wir allerdings 
auch offen für Kombinationen 
aus Buchstaben und Zahlen. 
Regeln zur Anwendung des 
Übermittlungscodes folgen in 

Abbildung 11

Abbildung 12

Abbildung 13 Abbildung 14

Einträge in Befehl 10 können 
entfallen (Abbildung 11). 

Hinweis 9.5 ist neu und ersetzt 
die bisherigen handschriftli-
chen Einträge im Befehl 10, 
die für das Sichern von Ar-
beitsstellen z.B. in einer Betra 
vorgeschrieben sein können 
(Abbildung 12).

Befehl 10
Der neue Befehl 10 enthält den 
Auftrag „Sie sind vom Fahren 
auf Sicht entbunden zwischen 
... und ...“. Dies entspricht einer 
Vorgabe der TSI, die vorsieht, 

einer nächsten Bekanntgabe, 
bis dahin müssen Sie bei der 
Übermittlung eines Befehls 
keinen Übermittlungscode 
eintragen. Außerdem hat der 
Unterschriftenteil Ankreuzfel-
der für Zugfunk erhalten bzw. 
zum Eintragen von variablen 
Text für andere Übermittlungs-
arten; damit kann die typi-
sche Übermittlungsart Zugfunk 
durch Ankreuzen dokumen-
tiert werden; Regeln hierzu 
finden Sie in Modul 408.0411 
Abschnitt 2 Absatz 5: „Wenn 
Sie Befehle diktieren, müssen 
Sie Namen und Tätigkeit des 
Mitarbeiters, der den Befehl 
ausfertigt, und die Übermitt-
lungsart auf der rechten Seite 
des Unterschriftenteils des 
letzten verwendeten Vordrucks 
eintragen.“ Ein Beispiel zeigt 
Abbildung 13.

Rückseite
Abbildung 14 zeigt Ihnen die 
Rückseite des neuen Vordrucks 
„Befehle 1 bis 11“, in der wir 
Ihnen alle Änderungen gelb 
markiert haben.
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Die Rückseite enthält folgende 
Ergänzungen und Änderungen:
n	 Grund Nr. 5 enthält ergän-

zend den Eintrag „oder 
besonders kurzes Stumpf-
gleis“, um ihn für den Fall 
nach Modul 408.0451 
Abschnitt 1 Absatz 1 b (– 
Einschub –) anwenden zu 
können.

n	 Grund Nr. 9 ist neu und ent-
hält den Eintrag „Reisezug 
muss ausnahmsweise über 
Güterzuggleis fahren“ mit 
der Vorgabe einer Höchst-
geschwindigkeit von 40 
km/h, um die Fälle nach 
Modul 408.0211 Abschnitt 
2 Absatz 2 und nach Modul 
408.0212 Abschnitt 3 Ab-
satz 2 darstellen zu können.

n	 Grund Nr. 12 enthält die 
neue Vorgabe einer Höchst-
geschwindigkeit 5 km/h 
statt dem bisherigen „auf 
Sicht“: Örtliche Richtlinien 
zu Modul 408.0491 fordern 
neu diese Angabe. 

n	 Grund Nr. 25 ist neu und 
enthält den Eintrag „Be-
schäftigte im gesperrten 
Gleis“ sowie die Vorgabe ei-
ner Höchstgeschwindigkeit 
von 20 km/h. Damit lässt 
sich – zusammen mit dem 
neuen Hinweis 9.5 (s. o.) – der 
bisher frei auf der Vorderseite 
einzutragende Grund jetzt 
kodiert darstellen. 

n	 Im Grund Nr. 33 ist zur 
sprachlichen Klarstellung 
„Eiszapfenbildung“ zu „Eis-
zapfen“ verkürzt worden: 
Eiszapfen existieren nur, 
wenn sie sich vorher gebil-
det haben. Der Triebfahr-
zeugführer soll aber auf 
Eiszapfen achten, nicht auf 
deren Bildung.

n	 Grund Nr. 36 ist neu und 
enthält den Eintrag „Weiche 
mit HV 73 ohne Sperrvor-
richtung gesichert“ und die 
Vorgabe einer Höchstge-
schwindigkeit von 5 km/h, 
um den Fall nach Modul 
408.0601 Abschnitt 5 dar-
stellen zu können.

Der Befehlsvordruck der FV NE 
wird analog angepasst werden, 
so dass auch hier weitgehende 
Übereinstimmung bestehen 
wird.	 n

Allgemeines

Die Modulgruppe 04 der Ril 
408 regelt den Tatbestand 
„Besonderheiten“ beim Züge 
fahren. Besonderheiten für 
das Fahren von Zügen und das 
Rangieren regelt Modulgruppe 
9. Die derzeit geltenden Regeln 
für das Sperren von Gleisen 
wurden bisher in den Modulen 
408.0471 für Streckengleise 
und in 408.0472 für Bahn-
hofsgleise gegeben. In beiden 
Modulen sind auch Regeln für 
das Einrichten von Baugleisen 
enthalten. Das Sperren von 
Gleisen in seiner Gesamtheit 
betrifft jedoch Züge und Ran-
gierfahrten gleichermaßen und 
so macht es Sinn, diese Regeln 
künftig in Modulgruppe 9 unter 
der Überschrift „Züge fahren 
und Rangieren – Besonder-
heiten“ einzuordnen. Durch 
das nachfolgend beschriebene 

Dirk H. Enders, DB Netz AG, Zentrale, Betriebsverfahren (I.NPB 4), Frankfurt am Main

Die bisherigen Regeln für das Sperren von Gleisen – insbesondere beim Einrichten von 
Baugleisen – sowie für das Durchführen von Fahrten in gesperrten Gleisen und Baugleisen 
gingen traditionell davon aus, dass die betroffenen Abschnitte zwischen zwei benach-
barten Zugmelde- bzw. Zugfolgestellen in relativer räumlicher Nähe zueinander liegen. 

In der Praxis wurde jedoch oft bemängelt, dass die Ausdehnung dieser Abschnitte nicht 
selten um ein Vielfaches größer geworden ist und dies, obwohl der Grund für die Sper-
rung räumlich mitunter auf wenige hundert Meter eingeschränkt werden kann. Warum 
also aus rein formellen Gründen Sperrabschnitte von bis zu 30 Kilometern Länge bilden, 
wenn dies aus technischen Gründen gar nicht notwendig ist? „Wir haben verstanden!“, 
sagten die Fachautoren und so wird es zum 13.12.2009 mit Inkrafttreten der Bekanntga-
be 08 zu den Regeln in Richtlinie (Ril) 408.01 – 09 modifizierte Regeln für das Sperren 
von Gleisen geben, die eine flexiblere und damit exaktere Abgrenzung von Sperr- und 
Baugleisabschnitten zu Betriebsgleisabschnitten zulassen. Auch wird es neue Regeln 
für das Sperren von Gleisen innerhalb von Abzweigstellen geben. Der folgende Beitrag 
schildert die wesentlichen Inhalte dieser neuen Regeln anhand einiger Praxisbeispiele.

Innovativ und flexibel!

Neue Regeln für das 
Sperren von Gleisen 

ab dem 13.12.2009 in Ril 408 – Züge fahren und Rangieren

Ausdehnen der Regeln für das 
Sperren von Bahnhofsgleisen 
auch auf Gleise innerhalb von 
Abzweigstellen sowie einer 
Zusammenlegung der Regeln 
für das Einrichten von Bauglei-
sen in Bahnhofs- sowie Stre-
ckengleisen, macht es Sinn, alle 
Regeln für das Sperren künftig 
in einem Modul darzustellen; es 
ist das neue Modul 408.0902.

Die Regeln dieses neuen Mo-
duls gliedern sich in drei Ab-
schnitte:
n	 Abschnitt 1: „Gleise der frei-

en Strecke sperren – außer 
Gleise auf Abzweigstellen“,

n	 Abschnitt 2: „Gleise in ei-
nem Bahnhof oder auf einer 
Abzweigstelle sperren“,

n	 Abschnitt 3: „Baugleis“.

Die bisherigen Regeln für das 
Sperren von Gleisen warfen 
wiederholt Fragen und Prob-
leme auf:

n	 Warum dürfen Nebengleise 
nur vom Fahrdienstleiter 
gesperrt werden, obwohl 
auf diesen Gleisen aus-
schließlich rangiert wird?

n	 Wer ist für das Sperren 
von Gleisen in Bereichen 
mit ausschließlich orts-
gestellten Weichen z.B. 
Elektrisch ortsgestellte Wei-
chen (EOW) zuständig? Der 
Fahrdienstleiter oder ein 
Weichenwärter oder beide?

n	 Wie können Weichen 
oder Gleisabschnitte auf 
Abzweigstellen gesperrt 
werden, wenn nach den 
bisherigen Regeln Gleise 
der freien Strecke stets von 
Zugmeldestelle zu Zugmel-
destelle zu sperren sind?

Hintergrund: Abzweig-
stellen sind durch ihre 
Blocksignale begrenzt. 
Die Regeln für das Prüfen 
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des Fahrwegs im Modul 
408.0231 gelten auch für 
Abzweigstellen. Für das 
Sperren von Gleisen auf 
Abzweigstellen wurden 
bisher die Regeln für das 
Sperren von Gleisen der 
freien Strecke angewendet.

Zur Lösung dieser Fragen emp-
fiehlt sich zunächst ein Blick in 
die Eisenbahn- Bau- und Be-
triebsordnung (EBO), um aus-
zuschließen, dass Änderungen 
im Sinne der Aufgabenstellung 
mit rechtlichen Vorschriften 
kollidieren.

In § 39 Absatz 3 der EBO heißt 
es, dass auf Bahnen mit einer 
zugelassenen Geschwindigkeit 
von mehr als 30 km/h Züge nur 
im Abstand der Zugfolgestellen 
einander folgen dürfen. Hiervon 
darf abgewichen werden bei 
Störungen oder Gleissper-
rungen. Auf Bahnen mit einer 
zulässigen Geschwindigkeit 
bis 30 km/h ist das Fahren im 
Abstand der Zugfolgestellen 
nicht erforderlich. Die Züge 
dürfen allgemein auf Sicht fah-
ren. Fahren Züge hingegen auf 
Bahnen mit einer zugelassenen 
Geschwindigkeit von mehr als 
30 km/h, z.B. bei Störungen 
oder Gleissperrungen, nicht im 
Abstand der Zugfolgestellen, 
müssen sie auf Sicht fahren. 
Es ist nur eine Geschwindigkeit 
von 30 km/h zugelassen.

Im Umkehrschluss kann aus 
den Vorschriften der EBO ab-
geleitet werden, dass ein Gleis 

gesperrt werden darf, um mit 
Zügen nicht im Abstand der 
Zugfolgestellen fahren zu müs-
sen, weil z.B. mehrere Fahrten 
in einen Streckenabschnitt 
eingelassen werden sollen. Der 
Zweck der Zugfahrt, die in das 
Gleis fahren soll, kann daher 
Anlass für die Sperrung des 
Gleises sein.

In den derzeit gültigen Regeln 
des Moduls 408.0471 Abschnitt 
1 e wird dies berücksichtigt. 

Dort heißt es:
„Ein Gleis der freien Strecke 
müssen Sie sperren, wenn 
mehrere Fahrten in einen Zug-
folgeabschnitt eingelassen 
werden.“

Unabhängig vom Zweck der 
Zugfahrt, die in das betroffene 
Gleis fahren soll, ist ein Gleis 
zu sperren, wenn es nicht 
durchgehend befahren werden 
kann – es steht demnach für 
den Zugverkehr (das ist gem. 
EBO das Fahren im Abstand 
der Zugfolgestellen) nicht mehr 
zur Verfügung –.

In Modul 408.0471 sind hier-
für in Abschnitt 1 die Anlässe 
genannt, z.B. wenn das Gleis 
unbefahrbar geworden ist oder 
wenn aufgrund einer schrift-
lichen Anweisung (z.B. Betra) 
oder als Folge von Unfällen 
oder Betriebsstörungen gear-
beitet wird. Fahrten auf die freie 
Strecke sind in der Regel Zug-
fahrten, daher ist es folgerichtig, 
dass ein Fahrdienstleiter für das 

Sperren von Gleisen zuständig 
sein muss.

Beim Sperren von Bahnhofs-
hauptgleisen liegt der glei-
che Sachverhalt vor wie beim 
Sperren von Gleisen der freien 
Strecke. Auch im Bahnhof 
wird ein Gleis gesperrt, weil 
„Zugverkehr“ in dem betr. Gleis 
nicht stattfinden darf. Im Bahn-
hof ist „Zugverkehr“ allerdings 
nicht das Fahren im Abstand 
der Zugfolgestellen, hier ist 
„Zugverkehr“ allgemein das 
Fahren der Züge auf Hauptglei-
sen; in Ausnahmefällen auch 
in Nebengleisen. Sobald ein 
Hauptgleis nicht befahren wer-
den darf, muss unterbunden 
werden, dass ein Zug in das 
Hauptgleis fahren kann. 

Fahrten in ein gesperrtes Bahn-
hofsgleis sind Rangierfahrten. 
Sie sind nach einfacheren be-
trieblichen Regeln durchzufüh-
ren als Sperrfahrten und es gel-
ten für Haupt- und Nebengleise 
die gleichen Regeln. 

Bei der Harmonisierung von DS 
und DV 408 wurde mit Bekant-
gabe 19 erstmals in DS 408 in 
den Regeln des § 30 Absatz 19 
a auf Anlässe für das Sperren 
von Bahnhofsgleisen hingewie-
sen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
wurde davon ausgegangen, 
dass Bahnhofsgleise gesperrt 
werden konnten, ohne Anlässe 
in den Regeln zu nennen. Aus 
den Regeln der DS 408 konnte 
mittelbar abgeleitet werden, 
dass der Fahrdienstleiter für 

das Sperren zuständig ist, weil 
er für das Abriegeln der Gleise 
sorgt und beteiligte Mitarbeiter 
zu verständigen hat. 

In den Regeln im Modul 
408.0472 im Abschnitt 1 waren 
alle Anlässe genannt, die ein 
Sperren von Bahnhofsgleisen 
erforderlich machten. Es war 
bestimmt, dass der Fahrdienst-
leiter Bahnhofsgleise sperrt.  

Die neuen Regeln für das Sper-
ren von Bahnhofsgleisen un-
terscheiden nicht nach Haupt- 
und Nebengleisen. Hauptgleise 
sind die von Zügen planmäßig 
befahrenen Gleise. Alle ande-
ren Gleise sind Nebengleise. 
Rangiert wird auf Haupt- oder 
Nebengleisen. 

Der Fahrdienstleiter regelt die 
Durchführung der Zugfahrten. 
Auf Hauptgleisen darf nur mit 
Vorwissen des Fahrdienstlei-
ters rangiert werden. Für das 
Sperren von Hauptgleisen ist 
daher der Fahrdienstleiter zu-
ständig, auch wenn das Gleis 
nicht oder nicht vollständig zu 
seinem Prüfbezirk nach Modul 
408.0231 Abschnitt 2 a gehört. 

Auf Nebengleisen wird grund-
sätzlich rangiert. Die Mög-
lichkeit, dass ein Zug aus-
nahmsweise in ein Nebengleis 
einfahren oder aus einem Ne-
bengleis ausfahren darf, bleibt 
unberücksichtigt. 

Nach wie vor sehen die neuen 
Regeln den Grundsatz vor, dass 
der Fahrdienstleiter Bahnhofs-
gleise sperrt. Für das Sperren 
von Nebengleisen darf in den 
Örtlichen Richtlinien zur Richt-
linie 408 allgemein ein anderer 
Mitarbeiter für zuständig erklärt 
werden. Die planende Stelle 
muss entscheiden, ob sie von 
der Möglichkeit Gebrauch ma-
chen will, und die Zuständigkeit 
für das Sperren von Nebenglei-
sen einem anderen Mitarbeiter 
überträgt. Somit ist es künftig 
möglich, den Fahrdienstleiter 
von der ihm übertragenen 
Aufgabe zu entlasten, z.B. bei 
ausgedehnten EOW-Bereichen 
zur Entlastung des özF in der 
Betriebszentrale. 

Abbildung 1: Lageskizze eines Bahnhofs mit ausgedehntem Rangierbereich (Quelle: Dirk Enders)
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Abbildung 1 zeigt einen Bahn-
hof mit traditioneller Aufteilung 
der Stellbezirke zwischen Fahr-
dienstleiter und Weichenwärter. 
Der Weichenwärter des Ran-
gierstellwerks „Stw I“ ist an der 
Durchführung von Zugfahrten 
im Bahnhof nicht beteiligt. An 
ihn kann die Zuständigkeit für 
das Sperren der Nebengleise 
nach den neuen Regeln in 
Modul 408.0902 Abschnitt 2 
Absatz 1 übertragen werden.

Sperren von Gleisen 
auf Abzweigstellen

Nach der Definition in der 
Eisenbahn-Bau- und Betriebs-
ordnung heißt es:
„Abzweigstellen sind Block-
stellen der freien Strecke, wo 
Züge von einer Strecke auf 
eine andere Strecke übergehen 
können.“

Abzweigstellen sind Bahnanla-
gen der freien Strecke. Gleise 
auf der Abzweigstelle sind somit 
Gleise der freien Strecke. Inso-
fern galten bisher die allgemein 
für das Sperren von Gleisen 
der freien Strecke geltenden 
Regeln im Modul 408.0471. 
Im Abschnitt 3 (Umfang) des 
Moduls war die Sperrung eines 
Gleises von Zugmeldestelle 
zu Zugmeldestelle oder von 
Zugmeldestelle bis zum Ende 
einer Stichstrecke zugelassen. 
Die Regel hatte bewirkt, dass 
ein Gleis vom Blocksignal einer 
Abzweigstelle bis zum Einfahr-
signal des nächsten Bahnhofs 
gesperrt werden musste, auch 
wenn der Anlass für die Gleis-
sperrung ausschließlich inner-
halb der Abzweigstelle liegt. 

Es ist nicht vorteilhaft, ein Gleis 
der freien Strecke zu sperren, 
wenn z.B. lediglich eine Weiche 
auf der Abzweigstelle gesperrt 
werden muss, die umfahren 
werden kann. Die Sperrung 
des Gleises bis zur nächs-
ten Zugmeldestelle hatte z.B. 
das Durchführen von Zügen 
einmündender Strecken be-
einträchtigt. 

Dieses Hemmnis vermeiden 
die neuen Regeln. Sie sehen 

nunmehr vor, dass Gleise auf 
Abzweigstellen gesperrt wer-
den können, ohne die Gleis-
sperrung bis zur nächsten 
Zugmeldestelle auszudehnen. 
Eine Abzweigstelle wird durch 
ihre Blocksignale begrenzt. Die 
auf Abzweigstellen geltenden 
Regeln für das Zulassen von 
Zugfahrten sind denen für 
Bahnhöfe gleichgestellt, z.B. 
was die Regeln für das Prüfen 
des Fahrweges nach Modul 
408.0231 anbelangt. 

Es ist daher sinnvoll, für das 
Sperren von Gleisen auf Ab-
zweigstellen die gleichen 
Regeln in Kraft zu setzen, 
wie sie für das Sperren von 
Bahnhofsgleisen gelten. Glei-
se auf Abzweigstellen sind 
Hauptgleise. Für die außerhalb 
von Abzweigstellen liegenden 
Gleise der freien Strecke gel-
ten weiter die Regeln für das 
Sperren von Gleisen der freien 
Strecke. Damit dies in den 

Regeln unterschieden wird, 
lautet die Überschrift des ers-
ten Abschnittes „Gleise der 
freien Strecke sperren – außer 
Gleise auf Abzweigstellen“. Die 
Regeln, die für das Sperren von 
Bahnhofsgleisen gelten, lauten: 
„Gleise im Bahnhof oder auf 
einer Abzweigstelle sperren“. 

Abbildung 2 zeigt ein Beispiel 
für das Sperren einzelner Gleise 
innerhalb von Abzeigstellen.

Fallbeispiel
Vor dem Blocksignal A der Ab-
zweigstelle Spacken-Trübnitz 
ist ein Güterzug mit Lokscha-
den liegengeblieben. Aus Rich-
tung A-Dorf soll eine Hilfslok 
im Gegengleis als Zugfahrt bis 
Höhe Blocksignal A durchge-
führt werden (Abbildung 3). 

Anschließend soll dieses Trieb-
fahrzeug über die Weichen-
verbindung 1 und 2 umsetzen 

und an den liegengebliebenen 
Güterzug ansetzen. Nach den 
derzeitigen Regeln müsste 
bereits bei der Heranführung 
der Hilfslok das Streckengleis 
Abzw. Spacken-Trübnitz – A-
Dorf gesperrt werden, mit der 
Folge, dass die Hilfslok nicht 
mit Streckengeschwindigkeit 
sondern als Sperrfahrt mit 
höchstens 50 km/h herange-
führt werden dürfte. Nach den 
neuen Regeln kann die Hilfslok 
im vorliegenden Fall als reguläre 
Zugfahrt im Gegengleis bis 
Höhe Blocksignal A fahren.

Nachdem alle Gleise innerhalb 
der Abzweigstelle gesperrt 
sind, kann die Hilfslok als Sperr-
fahrt mit den entsprechenden 
Fahrplanangaben in einem 
Befehl über die Weichen 1 und 
2 umsetzen und an den liegen-
gebliebenen Zug ansetzen. Da 
sich während des Ansetzens 
an den liegengebliebenen Zug 
2 Fahrten im Streckengleis A-

Abbildung 2: Beispiel der Ausdehnung zulässiger Gleissperrungen innerhalb einer Abzweigstelle (Quelle: Dirk Enders)

Abbildung 3: Fallbeispiel Abzw. Spacken-Trübnitz (Quelle: Dirk Enders)



10	 BahnPraxis 7-8/2009

BahnPraxis aktuell

Dorf – Abzw. Spacken-Trübnitz 
befinden, erhält die Hilfslok 
einen zusätzlichen Befehl zur 
Fahrt auf Sicht. Das Gleis A-
Dorf – Abzw. Spacken-Trübnitz 
wurde bereits gesperrt, da ein 
Zug liegengeblieben ist. Nach 
der Beendigung der Sperrfahrt 
und dem Ansetzen an dem 
liegengebliebenen Zug kann 
die Sperrung der Abzweigstelle 
aufgehoben werden. Der Gü-
terzug kann sodann seine Fahrt 
fortsetzen. Anschließend kann 
auch die Sperrung des Glei-
ses A-Dorf – Abzw. Spacken-
Trübnitz wieder aufgehoben 
werden.

Grenzen für das Sperren 
von Gleisen in Bahn-
höfen oder auf einer 
Abzweigstelle festlegen

In Modul 408.0902 Abschnitt 
2 Abs. 1 wurde die neue Re-
gel aufgenommen, wonach 
der Mitarbeiter, der ein Gleis 
innerhalb eines Bahnhofes 
oder auf einer Abzweigstelle 
sperrt, jeweils die Grenzen der 
Sperrung festlegen muss. 

Die Ergänzung wurde erforder-
lich, um Missverständnissen 
bei der Ausdehnung der Sper-
rung von Gleisen innerhalb der 
vorgenannten Betriebsstellen 
vorzubeugen. In der Vergan-
genheit ist es wiederholt zu 
Situationen gekommen, bei 
denen Sperrungen von Gleisen 

innerhalb von Bahnhöfen unter 
Angabe der Gleisnummer zu 
unterschiedlichen Auffassun-
gen über die Grenzen dieser 
Sperrung geführt hatten. 

Wenn z.B. Gleis 1 eines Bahn-
hofs (Abbildung 4) als durchge-
hendes Hauptgleis zu sperren 
ist, der Grund für die Sperrung 
jedoch z.B. im Ausfahrabschnitt 
hinter dem Ausfahrsignal des 
betr. Gleises liegt, gibt es derzeit 
noch unterschiedliche Auf-
fassungen darüber, ob die 
Sperrung des Gleises 1 nun 
den Bereich zwischen den 
Ausfahrsignalen, zwischen den 
Grenzzeichen der dieses Gleis 
begrenzenden Weichen oder 
sogar das gesamte Gleis von 
Einfahrsignal bis Einfahrsignal 
umfasst. 

Die Mehrheit der befragten 
Praktiker würde die Grenzen 
eines zu sperrenden Gleises 1, 
wie im Beispiel der Abbildung 
4 dargestellt, zwischen den 
Grenzzeichen der Zugangs-
weichen 1 und 2 festlegen. 
Nur dies ergäbe einen Sinn, da 
man in diesem Falle über die 
abweisenden Zugangsweichen 
noch die Möglichkeit hätte, das 
gesperrte Gleis 1 über Gleis 2 
zu umfahren.

Im Fallbeispiel wäre demnach 
der Ausfahrabschnitt bis Höhe 
Esig A zum Schutz der Arbeiten 
zu sperren. Was jedoch wiede-

rum ist der Ausfahrabschnitt? 
Welchem Gleis ist er zuzurech-
nen und wo beginnt er? Etwa 
an der Spitze W 2 oder bereits 
am Asig P 1? Dann womöglich 
parallel dazu auch ab Asig P 2? 
Was wäre dann jedoch mit den 
von der Sperrung zusätzlich 
betroffenen Abschnitten der 
Gleise 1 und 2?

Um in diesem Zusammen-
hang Missverständnisse bei 
der Ausdehnung der Sperrung 
von Bahnhofsgleisen oder Ab-
schnitten zu vermeiden, die 
zu Gefährdungen von Mitar-
beitern im Gleisbereich führen 
könnten, die sich in der Folge 
u. U. außerhalb des von einer 
Gleissperrung geschützten 
Bereiches befinden, wird diese 
Regel nunmehr präzisiert. Sie 
lautet wie folgt:
„Als Fahrdienstleiter müssen 
Sie Gleise in einem Bahnhof 
oder auf einer Abzweigstelle – 
auch Abschnitte von Gleisen 
oder Weichen – sperren, wenn
...
Legen Sie dabei jeweils die 
Grenzen für die Sperrung 
fest (z.B. Grenzzeichen von 
Weichen, Signale, markante 
Punkte).“

Bei der Wahl sog. markanter 
Punkte sind ortsfeste Stellen zu 
wählen, die auch für den we-
niger ortskundigen Mitarbeiter 
eindeutig zuordenbar sind, wie 
z.B. Bahnsteigenden, Signal-

standorte benachbarter Gleise 
oder Bauwerke im Gleisbe-
reich. In keinem Falle geeignet 
sind hingegen z.B. bewegliche 
Punkte, wie Fahrzeuge oder 
schwer und nicht eindeutig zu 
erkennende Stellen, wie z.B. 
Bäume oder Sträucher. 

Einzelne Gleisabschnitte 
innerhalb eines 
gesperrten Gleises zum 
Baugleis erklären

In Modul 408.0902 Abschnitt 
3 Absatz 1 sind neue Regeln 
aufgenommen, wonach auch 
einzelne Abschnitte eines ge-
sperrten Gleises zum Baugleis 
erklärt werden dürfen. Dies er-
möglicht es, Fahrten schneller 
zu einem enger zu begrenzen-
den Baugleisabschnitt, in dem 
auch tatsächlich gebaut wird, 
zuzuführen.

Während nach den bisherigen 
Regeln in Modul 408.0471 
Abschnitt 8 ein gesperrtes 
Gleis in seiner gesamten Länge 
zum Baugleis erklärt werden 
musste, wird es nach den neuen 
Regeln künftig auch möglich 
sein, den Baugleisabschnitt 
auf die eigentliche Baustelle 
zu begrenzen. Dies bedeutet 
insbesondere Erleichterungen 
bei der Zuführung von Fahr-
zeugen, die nach den neuen 
Regeln als Sperrfahrten mit 
einer Geschwindigkeit von bis 
zu 50 km/h verkehren können.

Abbildung 5 zeigt die An-
wendung der neuen Regeln 
beispielhaft und zeigt auch, 
in welcher Weise der Bau-
gleisabschnitt gegenüber dem 
Sperrabschnitt abzuriegeln ist 
(Festlegung in der Betra). Sperr-
fahrten, die in das Baugleis ein-
gelassen werden sollen, enden 
nach der vollständigen Einfahrt 
in den Baugleisabschnitt, wenn 
hinter dieser Fahrt die Wärter-
haltscheiben wieder aufgestellt, 
ggf. vorhandene Baugleissper-
ren aufgelegt und verschlossen 
sind sowie die Meldung über 
die Ankunft der Sperrfahrt im 
Baugleis durch den Zugführer 
der endenden Sperrfahrt an 
den zuständigen Fahrdienst-
leiter abgegeben wurde. Die 

Abbildung 4: Grenzen für das Sperren von Gleisen innerhalb von Bahnhöfen oder Abzweigstellen festlegen 

(Quelle: Dirk Enders)



BahnPraxis 7-8/2009	 11

BahnPraxis aktuell

Abbildung 6: Neue Regeln für die Außerbetriebnahme von zuggesteuerten BÜSA in gesperrten Gleisen 

(Quelle: Dirk Enders)

Regeln für das Rangieren im 
Baugleis müssen hierbei bereits 
mit der Vorbeifahrt des ersten 
Fahrzeugs an der Spitze an der 
das Baugleis begrenzenden 
Wärterhaltscheibe angewendet 
werden.

Fahrten aus dem Baugleis in 
den Sperrabschnitt beginnen 
als Sperrfahrt mit der Zu-
stimmung zur Fahrt aus dem 
Baugleis und der Vorbeifahrt 
mit der Spitze der Fahrt an 
der das Baugleis begrenzen-
den Wärterhaltscheibe, wenn 
zugseitig alle Vorbedingungen 
erfüllt, die Wärterhaltscheiben 
beseitigt, ggf. Baugleissperren 
abgelegt und die Zustimmung 
zur Fahrt seitens des zust. 
Fahrdienstleiters erteilt wurde. 
Anschließend ist das Baugleis 
wieder entsprechend der Vor-
gaben abzuriegeln.

Zuggesteuerte Bahn-
übergangssicherungsan-
lagen beim Verkehren 
mehrerer Sperrfahrten
außer Betrieb nehmen

Aus den bisherigen Regeln in Ril 
408.11 – 19 kann die Schluss-
folgerung gezogen werden, wo-
nach beim Verkehren mehrerer 
Sperrfahrten in einem gesperr-
ten Gleis alle von der Sperrung 
betroffenen zuggesteuerten 
Bahnübergangssicherungs-
anlagen für die Dauer dieser 
Fahrten außer Betrieb zu neh-
men sind. In der Praxis führte 
dies bislang nicht selten dazu, 
dass in einem ausgedehnten 
Sperrabschnitt unzählige zug-
gesteuerte Bahnübergangssi-
cherungsanlagen außer Betrieb 
genommen wurden, obwohl die 
Sperrfahrten z.B. nur in einem 
kurzen Teilstück des gesperr-
ten Gleises verkehrten und die 
Anzahl der von den Fahrten 
und nicht von der Sperrung 
betroffenen zuggesteuerten 
Bahnübergangssicherungsan-
lagen bedeutend geringer war.

An dieser Stelle ist eine Präzisie-
rung der betrieblichen Regeln 
von Vorteil.

In den neuen Regeln der Modu-
le 408.1481 Abschnitt 1 Absatz 

1 und 408.1902 Abschnitt 1 Ab-
satz 2 (hier: Abschnitt 2 Absatz 
6 b)), 408.1481 Abschnitt 12 Ab-
satz 1 und 408.1482 Abschnitt 
6 Absatz 2 (hier Abschnitt 3) 
sowie 408.1481 Abschnitt 12 
Absatz 12 (hier Abschnitt 3) 
wurden die bestehenden Re-
geln präzisiert, wonach jeweils 
nur die von der Fahrt betrof-
fenen Bahnübergänge für die 
Dauer der Gleissperrung von 
einer Fachkraft außer Betrieb 
zu nehmen sind (Abbildung 6).

Damit kann die Anzahl der 
außer Betrieb zu nehmenden 
Anlagen erheblich reduziert 
werden. Es steht den örtlichen 
Betriebsplanern aufgrund ihrer 
Kenntnisse über die Örtlich-
keiten frei, zu entscheiden, wo 
dabei die Grenzen der von den 
Sperr- oder Kleinwagenfahrten 
zu befahrenden Abschnitte, 
innerhalb derer die o.a. Bahn-
übergangssicherungsanlagen 
außer Betrieb zu nehmen sind, 

mit dem Aufstellen von Wärter-
haltscheiben zu bilden sind. 

Fazit 

Die neuen Regeln für das 
Sperren von Gleisen sowie 
das Baugleisverfahren setzen 
erstmals häufig gestellte For-
derungen nach mehr Flexibilität 
beim Fahren und Bauen um, 
ohne dabei die Grundlagen 
einer sicheren Betriebsführung 
zu verletzen.	 n

Abbildung 5: Baugleisabschnitte innerhalb von gesperrten Gleisen bilden (Quelle: Dirk Enders)
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Ein Fall aus der Praxis

Zusammenstoß an der Abzweigstelle Mitte

Störung PZB: Melden und Handeln!
Margarete Templin, Unfalluntersuchung beim Ständigen Stellvertreter des Eisenbahnbetriebsleiters der DB Netz AG 
im Regionalbereich Mitte

So wäre es richtig gewesen!

1. Um 18:20 Uhr fährt der Triebfahrzeugführer der RB 12150 zwischen Astadt und 
Bstadt. Dem Vorsignal 57 für das Blocksignal 57 nähert sich der Zug bei Signalstellung 
Ks 2. Der Triebfahrzeugführer bedient bei der Vorbeifahrt am Ks 2 „Halt erwarten“-
zeigenden Vorsignal 57 die Wachsamkeitstaste. Die PZB-Fahrzeugeinrichtung des 
Triebfahrzeugs erhält jedoch am Vorsignal 57 keine 1000 Hz-Beeinflussung, es erfolgt 
demzufolge keine 1000 Hz-Überwachung des Zuges. Der Triebfahrzeugführer leitet 
rechtzeitig eine Betriebsbremsung ein. In Höhe des 500 Hz-Magneten, der sich 250 
Meter vor dem Blocksignal 57 befindet, erfolgt entsprechend der Zugart „M“ auf einer 
Länge von 250 Metern eine Überwachung auf 45 km/h herunter. Der Triebfahrzeug-
führer der RB 12150 kommt vor dem Halt zeigenden Blocksignal 57 zum Stehen.
 
2. Der Triebfahrzeugführer der RB 12150 meldet um 18:23 Uhr an den Fahrdienstleiter 
Astadt, dass das Triebfahrzeug des Zuges am Vorsignal 57 trotz Warnstellung keine 
1000 Hz-Beeinflussung erhielt.

3. Der Fahrdienstleiter Astadt handelt nach Ril 408.0651. Da die Strecke Astadt – 
Bstadt Hauptbahn ist, erhalten ab dem Zeitpunkt der Meldung die Triebfahrzeugführer 
aller Züge einen Befehl 9 zwischen Astadt und dem Blocksignal 57 mit höchstens 
100 km/h zu fahren. Zusätzlich erhalten sie den Hinweis durch Befehl 9.4 „PZB-
Einrichtung – am Vorsignal 57 in km 90,0 – ständig unwirksam. 

4. Der Fahrdienstleiter Astadt verständigt dann die für die Entstörungsveranlassung 
zuständige Stelle (EVZS). Er trägt die Störung und das Benachrichtigen der EVZS 
in das Arbeits- und Störungsbuch ein. 

5. Gegen 19:00 Uhr fährt der Triebfahrzeugführer des TK 47000 in den Bahnhof Astadt 
ein. Der Fahrdienstleiter Astadt lässt den Zug am Ausfahrsignal des durchgehenden 
Hauptgleises halten und diktiert dem Triebfahrzeugführer über Zugfunk den Befehl 
9 „Sie dürfen mit höchstens 100 km/h fahren – zwischen Astadt bis Blocksignal 57 
(Grund Nr. 34) und Hinweis 9.4 „PZB-Einrichtung – am Vorsignal 57 in km 90,0 ständig 
unwirksam“. Nach dem Erhalt des Befehls und der Fahrtstellung am Ausfahrsignal 
setzt der Triebfahrzeugführer des TK 47000 seine Fahrt fort.

6. Der Triebfahrzeugführer des TK 47000 nähert sich mit der im Befehl vorgegebenen 
Geschwindigkeit von 100 km/h dem Ks 2-zeigenden Vorsignal 57 in km 90,0. Der 
Triebfahrzeugführer leitet eine Betriebsbremsung ein. 

So war es!

Zu 1. und 2. Keine Abweichungen

Zu 2.
Belegt durch die Auswertung der Elektronischen Fahrtenregistrierung der RB 12150 
und Zugfunkgespräch Triebfahrzeugführer – Fahrdienstleiter Astadt.

Zu 3.
Der Fahrdienstleiter Astadt traf die nach Ril 408.0651 vorgesehenen Maßnahmen nicht.

Zu 4.
Der Fahrdienstleiter verständigte nicht die EVZS. Belegt durch die Angaben des 
Fahrdienstleiters und Mitarbeiters der EVZS.

Zu 5.
Der Triebfahrzeugführer des TK 47000 erhielt keinen Befehl Nr. 9.

Zu 6. 
Keine Abweichungen

TK 47000 stößt um 19:04 Uhr im Strecken-
abschnitt Astadt – Bstadt im Bereich der 
Abzweigstelle Mitte nach Vorbeifahrt am 
Halt zeigenden Blocksignal 57 (km 91,020) 
in km 91,380 mit dem in diesem Abschnitt 
stehenden DGS 51000 zusammen (Abbil-
dung 1).

Der DGS 51000 (Zuglänge 650 Meter) stand 
zugfolgebedingt am Blocksignal 59 der 
Abzweigstelle Mitte in km 92,040. Den Zu-
sammenstoß registrierte die elektronische 
Fahrten-Registrierung des Triebfahrzeugs 
der BR 140 (Zuglok DGS 51000) als Vor-
wärtsbewegung von 5 Metern mit 5 km/h.

Das Triebfahrzeug des TK 47000 der BR 
155 stößt auf den Zugschluss des DGS 
51000, wodurch die letzten drei Wagen 
zerstört bzw. stark beschädigt werden. 
Das Triebfahrzeug kommt auf den Wa-

gentrümmern zum Stehen. Zwei weitere 
Wagen überpuffern.

n	 Beim TK 47000 entgleist der erste 
Wagen hinter dem Triebfahrzeug.

n	 Stützrohre und Hänger der Oberleitung 
werden beschädigt.

n	 Der Oberbau wird auf einer Länge von 

circa 70 Meter beschädigt.
n	 Der Triebfahrzeugführer des TK 47000 

erleidet einen Schock.
n	 Die Gleise zwischen Astadt und Bstadt 

sind für fünf Stunden gesperrt.
n	 Nach ersten Schätzungen entsteht ein 

Sachschaden in Höhe von 2 bis 3 Mio. 
Euro.

Abbildung 1: Prinzipskizze der Örtlichkeit (Quelle DB Netz)
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Was war ursächlich?

1. Eine Störung an der PZB 
(Punktförmige Zugbeeinflus-
sung). Die PZB-Streckenein-
richtung, hier der 1000 Hz-
Magnet am Vorsignal 57 war 
gestört. Störungen an PZB-
Streckeneinrichtungen oder 
PZB-Fahrzeugeinrichtungen 
erfordern regelwerkkonformes 
Verhalten der beteiligten Trieb-
fahrzeugführer und Fahrdienst-
leiter. 

Die PZB ist ein für den Trieb-
fahrzeugführer unterstützend 
im Hintergrund arbeitendes 
Zugsicherungssystem. Es be-
freit den Triebfahrzeugführer 
nicht von der Strecken- und 
Signalbeobachtung. 

2. Dem Fahrdienstleiter Astadt 
wurde gegen 18:25 Uhr gemel-
det, dass die PZB-Strecken-
einrichtung (1000 Hz-Magnet) 
am Vorsignal 57 gestört ist. 
Er versäumte es, die nachfol-
genden Züge entsprechend 
der Ril 408.0651 Abschnitt 1 
mit Befehl Nr. 9 anzuweisen. 
Zudem meldete er die Störung 
nicht an die für die Entstörungs-
veranlassung zuständige Stelle 
(EVZS). Die unmittelbare Ver-
ständigung des Fachdienstes 
Leit- und Sicherungstechnik 
(LST), Bereitschaftshabender, 

7. Bei der Vorbeifahrt am Ks 2 – „Halt erwarten“-zeigenden Vorsignal 57 betätigt 
der Triebfahrzeugführer die Wachsamkeitstaste. Der 1000 Hz-Fahrzeugmagnet 
erhält jedoch keine 1000 Hz-Beeinflussung. Es erfolgt demzufolge keine 1000 Hz-
Überwachung des Zuges. 

8. Der Triebfahrzeugführer erkennt während der Weiterfahrt die Signalstellung Hp 0 am 
Blocksignal 57 (Mindestsichtbarkeit vorhanden). Er verstärkt die Betriebsbremsung. 

9. In Höhe des 500 Hz-Magneten, der sich 250 Meter vor dem Halt zeigenden 
Blocksignal 57 befindet, erhält der Zug eine PZB-Beeinflussung. Es erfolgt eine 
500-Hz-Überwachung auf einer Länge von 250 Metern und läuft entsprechend der 
Zugart M von 50 km/h auf 35 km/h (Abbildung 2) herunter. 

10. Der Triebfahrzeugführer des TK 47000 kommt vor dem Halt zeigenden Block-
signal 57 zum Halten. 

11. Gegen 19:20 Uhr meldet sich der Bereitschaftshabende des Fachdienstes 
Leit- und Sicherungstechnik beim Fahrdienstleiter Astadt und bespricht mit ihm die 
Vorgehensweise für die Störungsbeseitigung des 1000 Hz-Magneten am Vorsignal 57.

Zu 7.
Nach der Auswertung der PZB-Aufzeichnung betätigte der Triebfahrzeugführer des 
TK 47000 in Höhe des Vorsignals 57 die Wachsamkeitstaste. Anschließend löst er 
jedoch die zuvor eingeleitete Betriebsbremsung wieder aus. 

Zu 8. 
Der Triebfahrzeugführer erkannte offensichtlich die Signalstellung Hp 0 am Blocksignal 
57 nicht, da die Geschwindigkeit des Zuges weiterhin 86 km/h betrug. 

Zu 9.
In Höhe des 500 Hz-Magneten, der sich 250 Meter vor dem Halt zeigenden Block-
signal 57 befindet, erhielt der Zug wegen Überschreitung der Prüfgeschwindigkeit 
in Zugart M = 50 km/h (Abbildung 2) bei einer Geschwindigkeit des Zuges von 86 
km/h eine Zwangsbremsung. 

Zu 10.
Am Standort des Halt zeigenden Blocksignals 57 erfolgte bei einer Geschwindig-
keit von 60 km/h und bereits anstehender Zwangsbremsung zusätzlich eine 2000 
Hz-Beeinflussung. 
Der TK 47000 stieß 360 Meter hinter dem Standort des Blocksignals 57, nach 
Auswertung der PZB-Aufzeichnung mit einer Geschwindigkeit von ca. 42 km/h, 
mit dem Zugschluss des in diesem Abschnitt stehenden DGS 51000 zusammen. 

Zu 11. 
Eine Verständigung des Bereitschaftshabenden, Fachdienst Leit- und Sicherungs-
technik, war nicht erfolgt. Mitarbeiter von Leit- und Sicherungstechnik waren nach 
dem Zusammenstoß vor Ort im Einsatz und tauschten den 1000 Hz-Magneten am 
Vorsignal 57 aus. 

da die Störung außerhalb der 
regulären Arbeitszeit auftrat, 
erfolgte daher nicht. 

3. Der Triebfahrzeugführer des 
TK 47000 hat die Signalstellung 
Ks 2 „Halt erwarten“ am Vorsig-
nal 57 erkannt und durch Be-
dienen der Wachsamkeitstaste 
quittiert. Es erfolgte jedoch für 
ihn sichtbar keine Anzeige im 
Führerraum (Abbildung 3). Der 
gelbe Leuchtmelder für die 
erfolgte 1000 Hz-Beeinflussung 
blieb dunkel. Er weist den Trieb-
fahrzeugführer darauf hin, dass 
er innerhalb von 29 Sekunden 
den Zug auf 70 km/h he-
runterbremsen muss. Ebenso 
fehlte das Blinken des blauen 
Leuchtmelders. 

Da die optischen Anzeigen 
für den Triebfahrzeugführer 
fehlten, ging er ggf. fälschlicher-
weise davon aus, dass das Vor-
signal noch im letzten Moment 
nach Ks 1 gewechselt und er 
dies nicht gesehen hatte. Eine 
Annahme mit fatalen Folgen, 
wie der Zusammenstoß belegt. 

4. Der Triebfahrzeugführer hat 
trotz der uneingeschränkten 
Sicht von 500 Metern auf das 
Blocksignal 57 die Stellung Hp 
0 am Blocksignal 57 nicht wahr-
genommen. Er leitete keine 
Schnellbremsung ein. Der Zug 
erhielt erst 250 Meter vor dem 

Signalstandort des Blocksig-
nals 57 am 500 Hz-Magneten 
wegen Überschreitung der 
Prüfgeschwindigkeit von 50 

km/h (s. Abb. 2) eine Zwangs-
bremsung. Die Geschwindigkeit 
des Zuges betrug zu diesem 
Zeitpunkt noch 86 km/h.	 n

Abbildung 2: Skizze der Überwachungsfunktion der PZB 90 (Quelle DB Regio)

Abbildung 3: Anzeige der Leuchtmelder für den Triebfahrzeugführer 

(Quelle DB Regio)
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Der gewöhnliche 
Halteplatz

Mit welcher zulässigen Ge-
schwindigkeit ein Zug fahren 
darf, ist von vielen Faktoren 
abhängig, z.B. gleisgeomet-
rische Streckenverhältnisse, 
Instandhaltungszustand der 
Strecke, Laufwerkskonstruk-
tion der Fahrzeuge und vieles 
mehr. Auch der „anschließen-
de Weichenbereich“ ist ein 
bedeutender Faktor. Für das 
Durchfahren eines anschlie-
ßenden Weichenbereichs mit 
einem Zug gibt es konkrete 
Verhaltensregeln, die ein Trieb-
fahrzeugführer zu beachten hat. 
In diesem Zusammenhang war 
den Triebfahrzeugführern nicht 
immer und zweifelsfrei klar, an 
welcher Stelle im Gleis sich 
der gewöhnliche Halteplatz 
eines Zuges befindet und vor 
allem bei welchen Zughalten 
dies konkret der Fall ist; denn 
schließlich kennzeichnet der 
gewöhnliche Halteplatz nach 
den Regeln im Signalbuch 
das Ende eines anschließen-

den Weichenbereich. Um nun 
diese Zweifel auszuräumen, 
wurde im Modul 408.0201 ein 
neuer Abschnitt 19 mit neuen 
Begriffserklärungen eingeführt 
(Abbildung 1). 

Züge halten entweder plan-
mäßig oder nicht planmäßig. 
Gründe für nicht planmäßige 
Zughalte können Halt zeigende 
Signale oder unvorgesehene 
Anlässe nach den Regeln im 
Modul 408.0571 sein.

Bei planmäßigen Zughalten un-
terscheiden die neuen Regeln 
zwischen einem Fahrplanhalt 
und zusätzlichen Halt. Dabei 
werden dem Triebfahrzeugfüh-
rer die Fahrplanhalte in einem 
Fahrplan oder einer Fahrplan-
anordnung (=Änderungen und 
Ergänzungen des Fahrplans) 
bekannt gegeben. Zusätzliche 
Halte werden künftig dem Trieb-
fahrzeugführer ausschließlich 
durch seine transportleitende 
Stelle mitgeteilt, die sich hierfür 
bei der zuständigen Betriebs-
zentrale der DB Netz durch An-
trag eine Genehmigung geben 

Dietmar Homeyer, Betriebsverfahren (I.NPB 4), Frankfurt 
am Main

Präzisierungen und neue Techniken machen eine Anpas-
sung der Richtlinie 408 – Züge fahren und Rangieren – an 
die neuen Randbedingungen erforderlich. Einige Beispiele 
sollen hier kurz dargestellt und erläutert werden.

Sonstige 
Neuerungen der 

Richtlinie 408 
– Züge fahren und Rangieren – 

ab dem 13.12.2009

Abbildung 1: Neue Begriffe im Modul 408.0201
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lassen muss. Dadurch konnte 
die Weisung Nr. 4 „Sie müssen 
außerplanmäßig in ... halten ... 
zum ...“ im Vordruck „Fahrplan-
Mitteilung“ entfallen. Art und 
Weise des Bekanntgebens 
zusätzlicher Halte an den Trieb-
fahrzeugführer regelt künftig 
das Eisenbahn-Verkehrsunter-
nehmen in eigener Zuständig-
keit und Verantwortung. 

Nur dann, wenn dem Trieb-
fahrzeugführer eines Zuges ein 
Fahrplanhalt oder ein zusätz-
licher Halt bekannt gegeben 
wurde, erreicht er mit dem 
Anhalten seines Zuges einen 
„gewöhnlichen Halteplatz“. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies, 
dass Züge mit nicht planmäßi-
gen Halten keinen gewöhnli-
chen Halteplatz erreichen. 

Aufgrund der in den Regeln neu 
formulierten Begriffserklärun-
gen mussten auch an mehreren 
Textstellen der Richtlinie 408 
bisher verwendete Begriffe 
durch neue Begriffe ersetzt 
werden (Abbildung 2).

Modul 408.0201 
Abschnitt 18 – 
Planmäßige Halte

Ein planmäßiger Halt kann
n	 als Fahrplanhalt im 

Fahrplan bzw. in einer 
Fahrplananordnung an-
geordnet sein oder

n	 als zusätzlicher Halt an-
geordnet werden. Diese 
Anordnung darf das 
Eisenbahn-Verkehrsun-
ternehmen erteilen.

Es gibt folgende Fahrplan-
halte
1. 	 Regelhalt: Bei einem 

Regelhalt muss ein Zug 
auf der Betriebsstelle 
halten.

2. 	 Bedarfshalt: Bei einem 
Bedarfshalt muss ein 
Zug auf der Betriebs-
stelle halten, wenn 

n	 der Triebfahrzeugführer 
ein Haltsignal oder ein 
blinkendes Signal Ne 5 
erhält, 

n	 der Triebfahrzeugführer 
Reisende bemerkt, die 
mitfahren wollen, 

n	 die Fahrgasthaltewun-
scheinrichtung dem 

Tr iebfahrzeugführer 
einen Haltewunsch an-
zeigt oder 

n	 der Zugführer den Trieb-
fahrzeugführer nicht 
verständigt hat, dass 
der Halt ausfallen darf.

3. 	 Betriebshalt: Bei einem 
Betriebshalt muss ein 
Zug auf der Betriebs-
stelle halten, wenn der 
Triebfahrzeugführer ein 
Haltsignal erhält.

4. 	 Halt zum Sichern ei-
nes Bahnübergangs: 
Ein Zug muss vor dem 
Bahnübergang anhal-
ten, weil der Bahnüber-
gang planmäßig durch 
Zugpersonal oder durch 
andere Mitarbeiter gesi-
chert werden muss.

Die neue Begriffserklärung 
„Gewöhnlicher Halteplatz“ hat 
somit für den Triebfahrzeug-
führer in seiner praktischen An-
wendung der Regeln, die beim 
Befahren eines anschließenden 
Weichenbereichs zu beachten 
sind, eine unterstützende (hilf-
reiche) Wirkung. Besonders 
hervorzuheben ist, dass die Ei-
senbahnverkehrsunternehmen 
neben den im Modul 408.0201 
Abschnitt 19 genannten ge-
wöhnlichen Halteplätzen auch 
andere Stellen als gewöhnlicher 
Halteplatz durch die Aufnahme 
zusätzlicher Regeln in den Örtli-
chen Richtlinien bekanntgeben 

dürfen, z.B. wegen Fahrtrich-
tungswechsel, Änderungen an 
der Zugbildung etc.
 
Modul 408.0201 
Abschnitt 19 – 
Gewöhnlicher Halteplatz

Der gewöhnliche Halteplatz 
ist die Stelle, an der ein Zug 
bei einem planmäßigen Halt 
dem Zweck des Haltes 
entsprechend halten muss. 
Im Einzelnen gilt Folgendes:
n	 Der gewöhnliche Halte-

platz eines Reisezuges 
mit Betriebshalt oder 
eines Güterzuges ist 
möglichst nahe am Halt 
gebietenden Signal.

n	 Der gewöhnliche Halte-
platz eines Reisezuges 
mit Regelhalt oder Be-
darfshalt ist am Bahn-
steig, hierbei müssen 
sich alle für Reisende 
zum Ein- und Ausstei-
gen vorgesehenen 
Türen am Bahnsteig 
befinden.

n	 Die Regeln zum ge-
wöhnlichen Halteplatz 

gelten nicht für Hal-
te zum Sichern eines 
Bahnüberganges.

n	 In den Örtlichen Richt-
linien können ergän-
zende Regeln gegeben 
sein.

Aber auch in einer gänzlich 
anderen betrieblichen Situati-
on resultiert aus dem Begriff 
„Gewöhnlicher Halteplatz“ ein 
Verhalten mit betriebssicher-
heitlicher Relevanz; denn die 
neuen Regeln schreiben dem 
Triebfahrzeugführer erstmalig 
vor, eine Zustimmung beim 
zuständigen Fahrdienstleiter 
für die Weiterfahrt einzuholen, 
wenn dieser in einem Bahnhof 
mit seinem Zug aus diversen 
Gründen vor dem maßgeben-
den gewöhnlichen Halteplatz 
zum Halten gekommen ist. 

Die Einholung der mündlichen 
Zustimmung beim zuständigen 
Fahrdienstleiter ist jedoch nicht 
erforderlich, wenn das für ihn 
gültige Signal eine Fahrtstellung 
zeigt (Abbildung 3a und 3b).

Abbildung 3b: Zustimmung des Fdl zum Weiterfahren nicht erforderlich

Abbildung 2:  Begriffe alt – neu

Abbildung 3a: Zustimmung des Fdl zum Weiterfahren erforderlich
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Modul 408.0456 
Abschnitt 3 – Halt vor der 
beabsichtigten Stelle

Wenn Sie in einem Bahn-
hof vor der beabsichtigten 
Stelle zum Halten gekom-
men sind und zum Signal 
bzw. LZB-Halt oder zum 
gewöhnlichen Halteplatz 
vorziehen müssen, dürfen 
Sie dies bei Halt zeigendem 
Signal oder LZB-Halt nur 
nach mündlicher Zustim-
mung des Fahrdienstleiters 
tun. Als Triebfahrzeugführer 
eines LZB-geführten Zuges 
müssen Sie auf Aufforde-
rung des Fahrdienstleiters 
die LZB mit dem Stör-
schalter ab- und wieder 
einschalten.

Einheitliche Wortlaute 
für das Abmelden der Züge 
und Benachrichtigen von 
Schrankenwär tern/Bahn-
übergangsposten

Die bisherigen Regeln im Mo-
dul 408.0221 haben für das 
Abmelden der Züge folgende 
Wortlaute vorgeschrieben:

Beim Melden der voraussicht-
lichen Ab- oder Durchfahrtzeit:

„Zug (Nummer) voraussichtlich 
ab (Minute der voraussichtli-
chen ab- oder Durchfahrtzeit)“

Beim Melden der tatsächlichen 
Ab- oder Durchfahrtzeit:
„Zug (Nummer) ab (Minute der 
Ab- oder Duchfahrtzeit)“

Ebenso haben die bisherigen 
Regeln im Modul 408.0421 
für die Benachrichtigung von 
Schrankenwärtern und/oder 
Bahnübergangsposten einen 
besonderen Wortlaut wie folgt 
vorgeschrieben:

„Zug (Nummer) in (Name der 
Zugmeldestelle) voraussichtlich 
ab (Minute der voraussichtli-
chen Ab- oder Durchfahrtzeit)“

Dieser Wortlaut musste für 
die Benachrichtigung von 
Schrankenwärtern und/oder 
Bahnübergangsposten nur ver-
wendet werden, wenn keine 
Zugmeldungen fernmündlich 
gegeben werden mussten. 
Zugmeldungen müssen nicht 
fernmündlich gegeben werden, 
wenn 

n	 technische Meldeeinrich-
tungen vorhanden sind 
oder 

n	 die benachbarte Zugmel-
destelle demselben Fahr-
dienstleiter zugeteilt ist.

Die neuen Regeln in den Mo-
dulen 408.0221 und 408.0421 
schreiben nunmehr sowohl 

für das Melden der voraus-
sichtlichen Ab- oder Durch-
fahrtszeit eines Zuges als auch 
für das Benachrichtigen von 
Schrankenwärtern und/oder 
Bahnübergangsposten über 
Zugfahrten nur noch einen 
(einheitlichen) Wortlaut wie 
folgt vor:

„Zug (Nummer) in (Name der 
Zugmeldestelle) voraussichtlich 
ab (Minute der voraussichtli-
chen Ab- oder Durchfahrtszeit)“

Im Wesentlichen ergeben sich 
aus diesem einheitlich zu ver-
wendeten Wortlaut für deren 
Anwender zwei Auswirkungen:

1. 	 Schrankenwär ter und 
Bahnübergangsposten als 
Empfänger der Meldung 
nehmen immer den glei-
chen Wortlaut wahr, und 
zwar unabhängig davon, 
ob nun der Fahrdienstleiter 
sie durch das Mithören der 
Abmeldung oder durch ein 
Einzelgespräch benach-
richtigt.

2. 	 Der Name der Zugmel-
destelle muss immer an-
gegeben werden, unab-
hängig davon, ob nun ein 
Fahrdienstleiter einen Zug 
von einer örtlich besetzten 
oder örtlich nicht besetzten 
Zugmeldestelle abmeldet.

Freimelder von 
Gleis- oder Weichen-
abschnitten bei 
ESTW auch für die 
Räumungsprüfung 
auswertbar

Bei der Räumungsprüfung 
muss festgestellt werden, dass
a) 	 der Zug an der Signal-Zug-

schlussstelle des Hauptsig-
nals auf der Räumungs-
prüfstelle vorbeigefahren 
ist (Räumungsfeststellung),

b) 	 der Zug mindestens ein 
Zeichen des Schlusssignals 
hat (Zugschlussfeststel-
lung) und

c) 	 das Hauptsignal auf der 
Räumungsprüfstelle Halt 
zeigt und der Melder des 
Signals Zs 1, Zs 7 oder Zs 
8 erloschen ist (Signalhalt-
feststellung).

Diese o.g. Feststellungen müs-
sen bei eingerichtetem selbst-
tätigem Streckenblock nicht 
getroffen werden, so lange 
dieser ordnungsgemäß wirkt. 
Die Technik des selbsttätigen 
Streckenblocks ist mit einer 
Streckengleisfreimeldeanlage 
ausgerüstet und schafft hier-
durch im Regelfall stets alle 
Voraussetzungen selbsttätig 
und gibt auch folgerichtig den 
Zugfolgeabschnitt für einen 
weiteren Zug ohne Mitwirkung 
des Fahrdienstleiters/Bedie-
ners frei. Sind jedoch Anlässe 
nach den Regeln in Richtlinie 
408 eingetreten, die eine Räu-
mungsprüfung vorschreiben, 
muss diese immer vom Bedie-
ner einer Räumungsprüfstelle 
durchgeführt werden. Unter 
bestimmten Voraussetzungen 
darf er nun eine Räumungs-
prüfung oder einzelne Fest-
stellungen einer solchen unter 
Einhaltung vorgegebener Be-
dingungen durch das Auswer-
ten sicherer Anzeigen ersetzen. 

Die Feststellung, dass der Zug 
an der Signal-Zugschlussstelle 
des Hauptsignals auf der Räu-
mungsprüfstelle vorbeigefah-
ren ist, darf der Bediener eines 
ESTW nach den neuen Regeln 

Tabelle 1
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durch folgende Feststellungen 
bzw. Beobachtungen ersetzen:
a) 	 Der Zug muss auf der 

Räumungsprüfstelle ange-
kommen sein.

b) 	 Hinter dem Hauptsignal 
auf der Räumungsprüf-
stelle muss der erste Gleis- 
oder Weichenabschnitt der 
selbsttätigen Gleisfreimel-
deanlage frei anzeigen, 
wobei zusätzliche Regeln 
in den Örtlichen Richtli-
nien – abhängig vom Ort 
der Signal-Zugschlussstelle 
–  gegeben sein können, 
dass weitere Gleis- oder 
Weichenabschnitte frei an-
zeigen müssen.

Modul 408.0244 
Abschnitt 6 – 
Feststellungen ersetzen

Sie dürfen bei Elektroni-
schen Stellwerken die Fest-
stellung, dass der Zug an 
der Signal-Zugschlussstelle 
des Hauptsignals auf der 
Räumungsprüfstelle vor-
beigefahren ist, ersetzen 
durch die Feststellung, dass 
der Zug auf der Räumungs-
prüfstelle angekommen und 
hinter dem Hauptsignal der 
erste Gleis- oder Weichen-
abschnitt der selbsttätigen 
Gleisfreimeldeanlage als 
frei angezeigt ist. In den 
Örtlichen Richtlinien für Mit-
arbeiter auf Betriebsstellen 
können zusätzliche Regeln 
gegeben sein.

In Tabelle 1 werden alle Mög-
lichkeiten, die eine Räumungs-
prüfung oder einzelne Feststel-
lungen einer solchen durch 
eine sichere Anzeige auf der 
Bedienoberfläche ersetzen, 
übersichtlich dargestellt. 

Züge halten auf meh-
reren gewöhnlichen 
Halteplätzen inner-
halb eines Bahnhofs 

Gemäß dem Grundsatz, dass 
Umsteigeanlagen, zum Bei-
spiel Bahnsteige innerhalb von 
Personenbahnhöfen den Wün-
schen der Reisenden Rech-
nung zu tragen haben und somit 

auch attraktive städtebauliche 
und gestalterische Belange zu 
berücksichtigen sind, wurden 
in der Vergangenheit inner-
halb von Personenbahnhöfen 
vermehrt zusätzliche Anlagen 
in Form von Bahnsteiganord-
nungen eingerichtet, die das 
Ein- und Aussteigen von Rei-
senden ermöglichen und im 
vorhandenen Weichenbereich 
liegen können (Abbildung 4). 

Diese zusätzlichen Bauten 
machten die Aufnahme einer 
neuen (besonderen) Regel in 
Richtlinie 408 erforderlich, weil 
nicht auf allen eingerichteten 
(gewöhnlichen) Halteplätzen 
die Zustimmung des Fahr-
dienstleiters an die Zugaufsicht 
möglich ist, jedoch die Regeln 
nach wie vor den Grundsatz 
enthalten, dass kein Zug auf 
einem Bahnhof ohne Zustim-
mung abfahren darf. Sozusa-
gen musste das weiter oben 
beschriebene infrastruktur-
seitige Erfordernis und der im 
Vorsatz genannte Grundsatz 
auf einen gemeinsamen Nen-
ner gebracht werden. 

Abfahren auf einem Bahnhof ist 
immer dann erforderlich, wenn 
ein Zug planmäßig an einem 
gewöhnlichen Halteplatz gehal-
ten hat oder dort beginnt. Die 
planmäßigen Halte eines Zuges 
innerhalb eines Bahnhofs wer-
den dem Triebfahrzeugführer in 
seinem Fahrplan, einer Fahr-
plananordnung oder ggf. auch 
durch seine transportleitende 
Stelle bekannt gegeben. 

Befinden sich innerhalb eines 
Bahnhofs, und zwar zwischen 
zwei Hauptsignalen, mehrere 
gewöhnliche Halteplätze (min-
destens zwei) eines Reisezuges 
(=Bahnsteige), so ist nach den 
neuen Regeln die Zustimmung 
des Fahrdienstleiters an die 
Zugaufsicht nur am letzten 
gewöhnlichen Halteplatz er-
forderlich. Diese Regel setzt 
grundsätzlich voraus, dass sich 
der Zug auf einem gesicherten 
Fahrweg befindet und zuvor an 
einem Einfahr- oder Zwischen-
signal vorbeigefahren ist. Hin-
gegen gelten für einen im Bahn-
hof beginnenden Zug andere 
Regeln, die in den Örtlichen 

Richtlinien bekannt gegeben 
werden. Ein beginnender Zug, 
der im selben Bahnhof noch 
weitere Halteplätze anfährt 
und dort hält, benötigt für seine 
Abfahrt am ersten gewöhnli-
chen Halteplatz grundsätzlich 
eine Zustimmung. Kann jedoch 
diese Zustimmung nach den 
Regeln im Modul 408.0331 
Abschnitt 2 nicht erteilt werden, 
darf diese immer mündlich 
gegeben werden. Die zulässige 
Geschwindigkeit des Zuges 
beträgt in solchen Fällen immer 
40 km/h.
 
Modul 408.0331 
Abschnitt 3 – Besonder-
heiten (hier: Absatz 7)

Hält ein Zug in einem 
Bahnhof zwischen zwei 
Hauptsignalen an mehreren 
gewöhnlichen Halteplät-
zen und ist der Zug zuvor 
an einem Einfahr- oder 
Zwischensignal vorbeige-
fahren, ist eine Zustim-
mung des Fahrdienstleiters 
zur Abfahrt nur am letzten 
gewöhnlichen Halteplatz 
erforderlich. Dies gilt sinn-

Abbildung 5: Bahnhof Astadt mit vier Halteplätzen

Abbildung 4: Bahnhof mit Halteplatz unmittelbar hinter einem Einfahrsignal
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gemäß auch, wenn ein Zug 
vom Gegengleis aus in 
einen Bahnhof eingefahren 
ist. In den Örtlichen Richt-
linien können zusätzliche 
Regeln gegeben sein.

Die Tabelle 2 enthält sowohl 
zustimmungspflichtige als auch 
nicht zustimmungspflichtige 
Praxisfälle, die anhand der 
Abbildung 5 nachvollzogen 
werden können. 

Zugfahrten in Gleise 
ohne Halt gebietendes 
Zielsignal 

Eine Voraussetzung zur Stei-
gerung der Marktfähigkeit der 

Deutschen Bahn AG ist, nicht 
nur die Produktqualität, son-
dern auch die im Bahnbetrieb 
durchzuführenden Prozesse 
optimal zu gestalten. Hierzu 
gehört unter anderem das 
Stärken (Vereinigen/Kuppeln) 
und Schwächen (Trennen/
Entkuppeln) von Zügen, um 
beispielsweise auf Nachfra-
geschwankungen flexibler re-
agieren und die Zugkapazität 
entsprechend anpassen zu 
können. Um insbesondere das 
Stärken (Vereinigen/Kuppeln) 
von Zügen im Bahnbetrieb ef-
fektiver und effizienter gestalten 
zu können, wurden in Richtlinie 
408 Regeln gegeben, die es 
ermöglichen, eine Zugfahrt in 
ein besetztes Gleis, dessen 
Einfahrweg nicht durch ein Halt 

gebietendes Signal begrenzt 
wird, zuzulassen. 

Lassen dies die 
Bestimmungen der EBO 
überhaupt zu?

Folgende Ausführungen geben 
eine Antwort auf die eingangs 
gestellte Frage. Nach den Be-
stimmungen der Eisenbahn- 
Bau- und Betriebsordnung 
(EBO) § 39 Absatz 4 darf die 
Ein-, Aus- oder Durchfahrt 
eines Zuges nur zugelassen 
werden, wenn sein Fahrweg 
frei ist. Wenn bei gestörter 
Gleisfreimeldeanlage das Frei-
sein des Fahrwegs nicht durch 
Augenschein (nach den Regeln 
der Richtlinie 408 durch „Hinse-
hen“) festgestellt werden kann 
oder wenn der Einfahrweg in 
einem Stumpfgleis oder be-
setzten Gleis endet, muss die 
Sicherheit durch betriebliche 
Anweisungen oder technische 
Einrichtungen gewährleistet 
sein.

Die Einfahrt eines Zuges in ein 
Gleis, in dem ein Zug bereits 
hält, ist die Fahrt in ein besetz-
tes Gleis. Die Regeln der EBO 
lassen zu, dass ein Zug in ein 
besetztes Gleis einfahren darf, 
wenn die Sicherheit gewähr-
leistet ist. Das Freisein eines 
Durchrutschweges wird nicht 
vorgeschrieben.

Die Forderung der EBO, die 
Sicherheit durch betriebliche 
Anweisungen oder technische 
Einrichtungen zu gewährleis-
ten, wird unter anderem durch 
die Regeln im Modul 408.0451 
Abschnitt 1 der Richtlinie 408 
erfüllt, indem bei Einfahrt eines 
Zuges in
n	 ein Gleis mit verkürztem 

Einfahrweg,
n	 ein (besonders kurzes) 

Stumpfgleis,
n	 ein Gleis, das zum Teil 

besetzt ist oder aus ande-
ren Gründen nur teilweise 
befahrbar ist,

n	 ein Gleis dessen Durch-
rutschweg besetzt, aus 
anderen Gründen nur teil-
weise befahrbar oder nicht 
ausreichend ist oder

n	 ein Gleis, auf dessen Durch-

rutschweg verzichtet wird, 
die zulässige Geschwindigkeit 
von 20 km/h bzw. 30 km/h 
vorgeschrieben und nach den 
Regeln im Modul 408.0451 
Abschnitt 2 a der Einfahrweg 
durch ein Hauptsignal oder 
Sperrsignal begrenzt werden 
muss.

Kann oder soll der Einfahrweg 
des zweiten Zuges nicht durch 
ein oben genanntes Signal 
begrenzt werden, müssen, um 
die Sicherheit zu gewährleisten, 
andere geeignete betriebliche 
und/oder technische Maßnah-
men getroffen werden. 

Die Regeln im Modul 408.0451 
Abschnitt 2 a der Richtlinie 
408 lassen dann zu, dass der 
Zug am Ende des Einfahrwegs 
durch eine Wärterhaltscheibe 
angehalten werden darf. 

Kann der Zug ausnahmsweise 
nicht durch eine Wärterhalt-
scheibe angehalten werden, 
weil z.B. ein Mitarbeiter zum 
Erteilen des Signals nicht ver-
fügbar ist, darf dem Triebfahr-
zeugführer durch Befehl 11 der 
durch einen markanten Punkt 
gekennzeichneten Halteplatz 
vorgeschrieben werden.

Soll nun ein zweiter Zug ohne 
zu halten in ein Gleis einfahren 
und hinter dem ersten Zug zum 
Vereinigen (Kuppeln) der Fahr-
zeuge anhalten, kann auf das 
Haltsignal verzichtet werden. 

Es wäre nun in diesem Zusam-
menhang nicht zweckmäßig 
und würde auch nicht der Sa-
che dienen, dem Triebfahrzeug-
führer regelmäßig durch Befehl 
11 den Halteplatz vorzuschrei-
ben. Die Sicherheit wird des-
halb durch andere technische 
Einrichtungen und betriebliche 
Regeln gewährleistet. 

Das Einlassen von Zügen in 
teilweise besetzte Gleise ohne 
Halt gebietendes Signal wird 
nach den neuen Regeln durch 
Aufnahme zusätzlicher Regeln 
in den Örtlichen Richtlinien 
zugelassen. Diese in den Ört-
lichen Richtlinien bekannt ge-
gebenen Regeln sind Regeln 

Tabelle 2
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für den Fahrdienstleiter, die er 
bei solchen Zugeinfahrten zu 
beachten hat.

Modul 408.0451 
Abschnitt 2 – 
Einfahrweg begrenzen

Soll ein Zug in ein Gleis ein-
fahren, das nicht durch ein 
Hauptsignal oder Sperrsig-
nal begrenzt oder das nicht 
in seiner ganzen Länge be-
fahrbar ist, müssen Sie den 
Zug in der Regel am Ende 
des Einfahrwegs durch eine 
Wärterhaltscheibe anhal-
ten. In den Örtlichen Richt-
linien können Ausnahmen 
zugelassen sein.

Dieses neue Verfahren findet 
ausschließlich bei Gleisbild-
stellwerken mit Lichtsignalen 
Anwendung und beinhaltet 
folgende betriebliche und si-
cherungstechnische Prinzipien 
(Abbildung 6):

1. 	 Die Fahrt des ersten Zu-
ges in ein Gleis, in dem 
Fahrzeuge eines zweiten 
Zuges gekuppelt werden 
sollen, wird in der Regel 
durch Fahrtstellung eines 
Hauptsignals zugelassen.

2. 	 Auch die Fahrt des zweiten 
Zuges, dessen Fahrzeuge 
mit den Fahrzeugen des 
zuerst eingefahrenen Zuges 
gekuppelt werden sollen, 
wird in der Regel durch 
Fahrtstellung eines Haupt-
signals zugelassen. 

3. 	 Die Fahrt des zweiten Zuges 
soll zugelassen werden, ob-
wohl sein Fahrweg nicht frei 
ist. Die zulässige Geschwin-
digkeit beträgt nach den 
Regeln im Modul 408.0451 
Abschnitt 1 Absatz 2 a Nr. 
1 = 20 km/h. Die Fahrt darf 
zugelassen werden, wenn 
die zulässige Geschwin-
digkeit von 20 km/h durch 
Signal Zs 3v und Signal 
Zs 3 angezeigt wird. Sig-
nal Zs 3v wird am Haupt-
signal gezeigt, mit dem 
die Fahrt zugelassen wird. 
Am Hauptsignal darf eine 
Geschwindigkeit von 40 
km/h/60 km/h zugelassen 

werden. Signal Zs 3 steht in 
einem Abstand hinter dem 
Hauptsignal, der ausreicht, 
die Geschwindigkeit von 40 
km/h/60 km/h auf 20 km/h 
zu ermäßigen.

4. 	 Statt den Einfahrweg des 
zweiten Zuges durch ein 
Haltsignal zu begrenzen, 
wird die Sicherheit durch 
ein Signal Zs 3v und Zs 
3 gewährleistet. Dieses 
Signal zeigt dem Trieb-
fahrzeugführer an, dass 
der Zug mit höchstens 20 
km/h in ein besetztes Gleis 
einfährt. Das Aufleuchten 
des Signals Zs 3v/Zs 3 
wird durch Bedienen der 
Zugstraßentaste am Start 
(Hauptsignal) und am Ziel 
bei besetzt angezeigtem 
Zielabschnitt erreicht.

5. 	 Es wird sichergestellt, dass 
der Zug am Signal Zs 3 
die zulässige Geschwin-
digkeit von 20 km/h nicht 
überschritten hat und das 
Signal so lange aufleuchtet, 
bis der Zug mit der Spitze 
am Signal vorbei gefahren 
ist, damit der Triebfahr-
zeugführer unmittelbar vor 
der Fahrt in den besetz-
ten Gleisabschnitt darauf 
hingewiesen wird, dass 
die Geschwindigkeit seines 
Zuges ab dem Signal Zs 3 
höchstens 20 km/h betra-
gen darf. Von daher wird 
das Verhalten des Trieb-
fahrzeugführers am Signal 
Zs 3 durch das im Hinter-
grund wirkende punktför-
mige Zugbeeinflussungs-

system überwacht. Hinter 
dem Signal Zs 3 ist eine 
Geschwindigkeitsprüfein-
richtung eingerichtet, die 
eingeschaltet wird, sobald 
das Signal Zs 3v und das 
Signal Zs 3 aufleuchtet. 

6. 	 Der Prüfpunkt, an dem 
die zulässige Geschwin-
digkeit von 20 km/h nicht 
überschritten sein darf, 
befindet sich hinter dem 
Signal Zs 3. Fährt der Zug 
am Prüfpunkt schneller als 
20 km/h, löst der 2000-Hz-
Gleismagnet (Wirkmagnet) 
der Geschwindigkeitsprü-
feinrichtung eine Zwangs-
bremsung aus. 

7. 	 Erlischt das Signal Zs 3, 
bevor der Zug mit der 
Zugspitze am Signal vor-
bei gefahren ist, muss der 
2000-Hz-Gle ismagnet 
(Wirkmagnet) hinter dem 
Signal Zs 3 ebenfalls eine 
Zwangsbremsung auslö-
sen.

8. 	 Ist das Signal Zs 3v oder 
Zs 3 gestört, kommt das 
Hauptsignal durch Bedie-
nen der Zugstraßentaste 
am Start und der Zugstra-
ßentaste am Ziel bei be-
setzt angezeigtem Gleis-
abschnitt am Ziel nicht 
in die Fahrtstellung. Bei 
einer Zugfahrt, die nicht 
durch Fahrtstellung eines 
Hauptsignals zugelassen 
wird, sind die Regeln im 
Modul 408.0455 (Fdl) bzw. 
Modul 408.0456 (Tf) anzu-
wenden. Hierbei darf die 

Fahrt eines Zuges in ein 
Gleis, das zum Teil besetzt 
ist, nur zugelassen werden, 
wenn die zulässige Ge-
schwindigkeit von 20 km/h 
durch Befehl 9 angewiesen 
worden ist (siehe hierzu 
Modul 408.0451 Abschnitt 
1 Absatz 2 b Nr. 2). 

Gleisschaltmittel 
ersetzen 
Spitzensicherer in 
Richtungsgleisen

Sicherung durch 
Hemmschuhe 
und Spitzensicherer

Der auf einer Ablaufanlage 
durchzuführende Zugbildungs-
prozess besteht bekanntlich 
aus mehreren Teilprozessen. 
Die einzelnen Wagen oder 
Wagengruppen werden u.a. 
über den Ablaufberg im freien 
Lauf in die Richtungsgleise 
eingelassen, um dann dort 
mit unschädlicher Auflaufge-
schwindigkeit kuppelreif zu-
sammenlaufen zu können. 
Hierbei muss der (die) erste 
ins leere Richtungsgleis ablau-
fende Wagen (Wagengruppe) 
am Ende des Richtungsgleises 
aufgehalten und gegen Entlau-
fen gesichert werden. Dies wird 
derzeit durch das Auflegen so 
genannter Spitzensicherungs-
hemmschuhe mit Überwa-
chung durch den Spitzensiche-
rer sichergestellt (Abbildung 7). 
Hierbei dienen die aufgelegten 
Sicherungshemmschuhe nach 
den einschlägigen Regeln der 

Abbildung 6: Zugeinfahrt in teilweise besetztes Gleis ohne Halt zeigendes Zielsignal
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Richtlinie 408.11 – 19 zugleich 
als Flankenschutzvorkehrung, 
soweit das Richtungsgleis in 
planmäßig nicht von Reisezü-
gen befahrene Gleise mündet. 
Der Spitzensicherer legt diese 
Hemmschuhe aufgrund seiner 
Erfahrung so auf, dass der im 
Richtungsgleis gesammelte 
Wagenzug so zum Stehen 
kommt, dass bis zum Grenz-
zeichen oder Signal noch ein 
Triebfahrzeug aufgenommen 
werden kann. Während des 
Beidrückvorgangs durch ein 
Triebfahrzeug überwacht der 
Spitzensicherer die Spitzen-
sicherung und stellt zugleich 
nach den Regeln in Richtlinie 
408 sicher, dass kein Fahrzeug 
unbeabsichtigt über das Grenz-
zeichen am Ende des Gleises 
gelangt. Mit anderen Worten: 
Der Spitzensicherer erfüllt nach 
den Regeln im Modul 408.0821 
Abschnitt 4 Absatz 1 Nr. 5 einen 
Teil der Fahrwegbeobachtung 
und nimmt dies in der Funktion 
als beauftragter Rangierbeglei-
ter wahr.

Sicherung durch 
Hemmschuhe und 
Gleiskontakte

In den Richtungsgleisen kann 
aber auch die Spitzensicherung 
durch das Auflegen von Spit-
zensicherungshemmschuhen 
mit Überwachung durch so 
genannte Spitzensicherungs-
kontakte erfolgen, dass in die-
sem Jahr erstmalig auf der 
Zugbildungsanlage Mannheim 
Ost/West realisiert werden soll 
(Abbildung 8).

Durch die beiden Gleisschalt-
mittel „Spitzensicherungskon-

takt (KFS)“ und „Spitzensi-
cherungsvorkontakt (KFSV)“ 
wird die Spitzensicherung 
während des Ablaufbetriebes 
beim Zulauf von Wagen in den 
Richtungsgleisen und während 
des Beidrückens durch ein 
Triebfahrzeug überwacht.

Hierbei ist der Spitzensiche-
rungshemmschuh zwischen 
ca. 15 bis 40 m vor dem KFS 
aufzulegen. Verschiebt sich 
nun der Spitzensicherungs-
hemmschuh über den KFS 
hinweg, so werden die über den 
KFS gelaufenen Wagenachsen 
gezählt und dem Bediener 
der Ablaufsichtstation (ASS) 
angezeigt. 

Nachdem nun dem Bedie-
ner das Überrollen der KFS 
angezeigt wurde, erteilt er 
dem Triebfahrzeugführer un-
verzüglich einen Haltauftrag, 
um hierdurch den Beidrück-
vorgang im Richtungsgleis zu 

Modul 408.0821 
Abschnitt 4 – 
Fahrwegbeobachtung
	 Bei jeder Fahrzeugbe-

wegung müssen Sie als 
Triebfahrzeugführer den 
Fahrweg und seine Signale 
beobachten und darauf 
achten, dass

	 1. ...
	 2. ...
	 5. kein Fahrzeug unbeab-

sichtigt über ein Grenzzei-
chen oder Isolierzeichen am 
anderen Ende des Gleises 
gelangt, ...

	 In Ablaufanlagen mit tech-
nischen Einrichtungen zur 
Überwachung des Beidrü-
ckens können zu Absatz 
1 Nr. 5 in den Örtlichen 
Richtlinien zusätzliche Re-
geln gegeben sein.	 n

beenden. Sind mehr als vier 
Wagenachsen – Anzahl ist 
anlagenspezifisch einstellbar – 
über den KFS gelaufen, so wird 
das Richtungsgleis für weitere 
Zuläufe gesperrt. 

Der Bediener darf dann das 
Richtungsgleis für den Ablauf-
betrieb erst wieder freigeben, 
wenn er die Meldung über die 
ordnungsgemäße Sicherung 
der Talseite der Richtungsgleise 
erhalten hat. Mit Hilfe dieser 
Spitzensicherungskontakte 
entfällt der Spitzensicherer und 
somit auch die durch ihn erfolg-
te Fahrwegbeobachtung nach 
Modul 408.0821 Abschnitt 4 
Absatz 1 Nr. 5. Die zum Verfah-
ren maßgebenden und für den 
Bediener einer ASS und dem 
Triebfahrzeugführer geltenden 
betrieblichen Regeln werden 
von dem jeweils zuständigen 
EVU in den Örtlichen Richtlinien 
für Mitarbeiter auf Betriebsstel-
len bekannt gegeben. 

Abbildung 8: Sicherungshemmschuhe und Überwachung durch Gleisschaltmittel

Abbildung 7: Sicherungshemmschuhe und Überwachung durch Spitzensicherer
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Was ist zu tun wenn es brennt? Würden Sie sich im Brandfall richtig verhalten und 
wissen Sie, wo der nächste Feuerlöscher hängt und wie dieser bedient wird?

Haben Sie Brandschutz- und Evakuierungshelfer in Ihrem Betrieb, die im Notfall dafür 
sorgen, dass die Betriebsstelle zügig evakuiert wird und die im Umgang mit Feuerlö-
schern geschult wurden?

In dem folgenden Artikel informiert Dipl.-Ing. (FH) Marc Schreiner vom Technischen 
Aufsichtsdienst der Eisenbahn-Unfallkasse über die Funktion des Brandschutz- und 
Evakuierungshelfers.

„Brandschutz“ 
muss geübt werden!

Brandschutzhelfer der 

Regio NRW GmbH 

bei der Ausbildung 

am Feuerlöscher 

im September 2008 

in Köln

 
(Foto: DB Regio NRW 

GmbH/Dieter Erdmann)
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Die Erste Hilfe ist in fast allen 
Betrieben bestens organisiert 
– die Namen der Ersthelfer 
sind den meisten Mitarbeitern 
bekannt bzw. wird auf diese 
auf „Erste-Hilfe-Aushängen“ 
entsprechend verwiesen. Auch 
die Ausbildung der Ersthelfer 
funktioniert im Allgemeinen in 
den Betrieben problemlos. 

Die Funktion des „Brand-
schutzhelfers“ ist dagegen gar 
nicht bzw. nicht ausreichend 
zu finden, obwohl auch Brand-
schutzhelfer vom Gesetzgeber 
und den Unfallversicherungs-
trägern gefordert werden.

Aufgrund der gesetzlichen Vor-
gaben sowie auch auf Grund-
lage der Unfallverhütungs-
vorschrift GUV-V A 1 ist der 
Betrieb verpflichtet, Mitarbeiter 
im Umgang mit Feuerlöschern 
zu schulen. Außerdem muss 
eine innerbetriebliche Struktur 
vorhanden sein, die eine zügige 
und vollständige Evakuierung 
des Betriebes im Notfall si-
cherstellt.

§ 10 ArbSchG – 
Erste Hilfe und sonsti-
ge Notfallmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat 
entsprechend der Art der 
Arbeitsstätte und der Tä-
tigkeiten sowie der Zahl 

der Beschäftigten die Maß-
nahmen zu treffen, die zur 
Ersten Hilfe, Brandbekämp-
fung und Evakuierung der 
Beschäftigten erforderlich 
sind. Dabei hat er der Anwe-
senheit anderer Personen 
Rechnung zu tragen. [...]

(2) Der Arbeitgeber hat 
diejenigen Beschäftigten 
zu benennen, die Aufgaben 
der Ersten Hilfe, Brandbe-
kämpfung und Evakuierung 
der Beschäftigten überneh-
men. [...]

§ 22 GUV-V A 1 – 
Notfallmaßnahmen

(1) Der Unternehmer hat 
entsprechend § 10 Arbeits-
schutzgesetz die Maßnah-
men zu planen, zu treffen 
und zu überwachen, die 
insbesondere für den Fall 
des Entstehens von Brän-
den, von Explosionen, des 
unkontrollierten Austretens 
von Stoffen und von sonsti-
gen gefährlichen Störungen 
des Betriebsablaufs gebo-
ten sind.

(2) Der Unternehmer hat 
eine ausreichende Anzahl 
von Versicherten durch Un-
terweisung und Übung im 
Umgang mit Feuerlöschein-
richtungen zur Bekämpfung 
von Entstehungsbränden 
vertraut zu machen.

Brandschutzhelfer

Brandschutzhelfer (dieser Be-
griff steht sowohl für Frauen 
als auch für Männer) sollen bei 
einem Brand im Betrieb eine 
Erstbrandbekämpfung durch-
führen. Aufgrund ihrer Ausbil-
dung sollten sie die Kompetenz 
haben, einen Entstehungs-
brand mit den vom Betrieb 
bereitgestellten Löschmitteln 
zu bekämpfen.

Wichtig ist, dass die Brand-
schutzhelfer ihre Grenzen ken-
nen – sie also wissen, wann sie 
sich selbst bei einer Erstbrand-
bekämpfung in Gefahr bringen 
würden bzw. wie sie bei einem 

Brand eine Schadensbegren-
zung erreichen können, ohne 
sich selbst zu gefährden.

Neben der Erstbrandbekämp-
fung sollten die Brandschutz-
helfer dem Unternehmer bzw. 
seinen Beauftragen Hinweise 
auf mögliche Gefährdungen in 
Bezug auf die Brandausbrei-
tung bzw. Brandgefährdung 
geben. Da die ausgebildeten 
Brandschutzhelfer aufgrund 
ihrer regulären Tätigkeit im 
Betrieb an vielen Orten ständig 
präsent sind, können sie Vor-
gesetzte auf mögliche Risiken 
hinweisen, noch bevor ein 
Brand entsteht.

Darüber hinaus ist es sinn-
voll, wenn Brandschutzhelfer 
gleichzeitig auch die Aufgaben 
als Evakuierungshelfer im Be-
trieb übernehmen.

Anzahl und 
Ausbildung von 
Brandschutzhelfern

Die Ausbildung von Brand-
schutzhelfern im Betrieb wird 
vom Gesetzgeber und dem 
Unfallversicherungsträger im 
Arbeitsschutzgesetz bzw. in 
der Unfallverhütungsvorschrift 
GUV-V A 1 – Grundsätze der 
Prävention – gefordert. Im 
Gegensatz zum Ersthelfer wird 
diese Ausbildung aber nicht 
vom Unfallversicherungsträger 
bezahlt. Auch gibt es derzeit 
keine Vorgaben über Art und 
Umfang der Ausbildung zum 
Brandschutzhelfer. Aufgrund 
dieser fehlenden Vorgaben 
mangelt es im Gegensatz zur 
Ersthelfer-Ausbildung, wo eine 
Ausbildung von zahlreichen 
Hilfsorganisationen angeboten 
wird, auch an geeigneten Aus-
bildungsträgern.

Der erste Gedanke, sich an die 
örtliche Feuerwehr zu wenden, 
führt meistens nicht zum Erfolg, 
da die Feuerwehren infolge 
von Personalengpässen häufig 
nicht in der Lage sind, Lehrgän-
ge anzubieten. Auf dem freien 
Markt gibt es eine Handvoll 
Anbieter, die die Ausbildung 

Abbildung 1: 

Schulung der RegioNRW GmbH 

Mitarbeiter 

(Foto: DB Regio NRW GmbH/Dieter Erd-
mann)
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von betrieblichen Brandschutz-
helfern durchführen. Oftmals 
bieten auch Firmen, die für 
die Wartung der Feuerlöscher 
zuständig sind, entsprechen-
de Lehrgänge als Inhouse-
Schulung an. Ein anderer Weg 
ist es, auf Mitarbeiter aus dem 
eigenen Betrieb zurückzugrei-
fen, welche in der Freiwilligen 
Feuerwehr tätig sind.

Auch wenn die Inhalte der Aus-
bildung bisher nicht geregelt 
sind, so sollten doch folgende 
Punkte zwingend Bestandteil 
der Ausbildung sein:
n	 Es müssen dem Brand-

schutzhelfer Kenntnisse 
über Funktions- und Wir-
kungsweise von Feuer-
löschgeräten, Gefahren 
durch Brände sowie über 
das Verhalten im Brandfall 
vermittelt werden.

n	 Jeder Brandschutzhelfer 
muss ausreichend Zeit 
haben, den Umgang mit 
Feuerlöschern praktisch 
zu üben. Da jeder Feuerlö-
scher seine Besonderhei-
ten hat, sind bei der Übung 
die im Betrieb gebräuchli-
chen Typen zu verwenden.

n	 Der Brandschutzhelfer 
muss im Rahmen der Aus-
bildung lernen, wann eine 
Brandbekämpfung durch 
ihn Erfolg hat und wo er 
sich möglicherweise selbst 
in Gefahr bringt.

n	 Dem Brandschutzhelfer 
sollte ein Grundwissen über 
den baulichen Brandschutz 
vermittelt werden, insbe-
sondere über Flucht- und 
Rettungswege und die 
Funktionsweise von wich-
tigen Bauteilen, wie Rauch-
schutztüren.

Die Ausbildung sollte ähn-
lich der Ersthelfer-Ausbildung 
regelmäßig wiederholt wer-
den. Es empfiehlt sich bei den 
Brandschutzhelfern, in Abstän-
den von ca. 3 bis 5 Jahren das 
Erlernte aufzufrischen.

Die notwendige Anzahl der 
Brandschutzhelfer ist im Rah-
men einer Gefährdungsbe-
urteilung festzulegen. In der 
Praxis sollte sich die Anzahl 

der Brandschutzhelfer an der 
Zahl der Ersthelfer im Betrieb 
orientieren (ca. 5 bis 10 Pro-
zent). Eine größere Anzahl von 
Brandschutzhelfern kann z.B. 
bei einer erhöhten Brandge-
fährdung, der Anwesenheit 
vieler Personen oder einer gro-
ßen räumlichen Ausdehnung 
des Betriebes erforderlich sein.

Bei der Anzahl der erforderli-
chen Brandschutzhelfer ist ein 
Schichtbetrieb oder die Abwe-
senheit von Beschäftigten, z.B. 
Fortbildung, Urlaub, Krankheit 
etc., zu berücksichtigen.

Der Gesetzgeber hat mittlerwei-
le erkannt, dass die Anzahl der 
erforderlichen Brandschutz-
helfer und die Ausbildungsin-
halte weiter erläutert werden 
müssen. In der zukünftigen 
Technischen Regel für Arbeits-
stätten (ASR A 2.2 – Schutz vor 
Entstehungsbränden) werden 
die zuvor genannten Punkte in 
Bezug auf Anzahl der Brand-
schutzhelfer und Inhalte der 
Ausbildung aller Voraussicht 
nach Eingang finden.

Evakuierungshelfer

Ein weiterer wesentlicher Punkt 
im Bereich der betrieblichen 
Notfallplanung ist die Evaku-
ierung des Betriebes bzw. von 
Betriebsteilen.

Während sich auf der einen Sei-
te die Brandschutzhelfer z.B. 
bei einem Entstehungsbrand 
um die Erstbrandbekämpfung 
bemühen, müssen alle ande-
ren Beschäftigten den Betrieb 
oder den gefährdeten Bereich 
schnellstens verlassen.

Hierzu müssen klare Regeln 
aufgestellt werden. Diese sind 
in einer Betriebsanweisung 
als Evakuierungsplan mit An-
gabe eines Sammelplatzes 
festzuschreiben und den Be-
schäftigten im Rahmen von 
regelmäßigen Unterweisungen 
zur Kenntnis zu geben.

Da der Unternehmer bzw. die 
Führungskräfte im Allgemeinen 
nicht alleine die Evakuierung 

ihres Arbeitsbereiches über-
wachen können, benötigen sie 
dabei Unterstützung von den 
Evakuierungshelfern.

Die Evakuierungshelfer sind für 
einen bestimmten räumlichen 

Abbildung 2: 

Brandschutzhelfer der RegioNRW 

GmbH üben den Umgang mit dem 

Feuerlöscher 

(Foto: DB Regio NRW GmbH/Dieter Erd-
mann)

Abbildung 3: Muster für ein Evakuierungs-Chart, das zum Beispiel am Sam-

melplatz ausgehangen wird. Durch grüne Klebepunkte werden die einzelnen 

Bereiche als FREI bzw. GERÄUMT gekennzeichnet
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Bereich zuständig, welcher 
entweder mit ihrem gewöhnli-
chen Arbeitsbereich identisch 
ist oder sich in unmittelbarer 
Nähe befindet. Wird ein Eva-
kuierungsalarm ausgelöst, ist 
es die Aufgabe der Evakuie-
rungshelfer zu prüfen, ob alle 
Personen den ihnen zugeord-
neten Bereich verlassen haben. 
Dieses bedeutet zum Beispiel 

in einem Bürogebäude, dass 
ein Evakuierungshelfer alle 
Räume auf seiner Etage bzw. 
seinem Flur kontrolliert und 
Kollegen, die sich dort noch 
aufhalten, zum Verlassen des 
Gebäudes auffordert. Dabei ist 
es wichtig, dass auch Toiletten 
und Waschräume oder gege-
benenfalls Archivräume von 
den Evakuierungshelfern kon-
trolliert werden. Sind Personen 
mit Behinderungen im Betrieb 
beschäftigt, muss der Evaku-
ierungshelfer kontrollieren, ob 
z.B. ein Hörbehinderter den 
Alarm gehört hat bzw. ob z.B. 
Gehbehinderte/Rollstuhlfahrer 
von Kollegen bereits in sichere 
Bereiche bzw. zum Sammel-
platz gebracht worden sind.

Nach der Überprüfung des 
Bereiches ist es Aufgabe des 
Evakuierungshelfers, einem 
Verantwortlichen z.B. am Sam-
melplatz Meldung zu machen, 
dass der von ihm kontrollierte 
Bereich vollständig geräumt 
wurde bzw. dass sich dort 
möglicherweise noch Personen 
aufhalten. 

Auch für die Evakuierungshelfer 
gilt, sie müssen wissen, wann 
sie sich selbst in Gefahr bringen. 

Da, wo sich der Evakuierungs-
helfer gefährden würde, ist eine 
Kontrolle des Bereiches für 
ihn tabu. Dieser Bereich muss 
dann nach dem Eintreffen der 
Feuerwehr von dieser als erstes 
durchsucht werden.

Zur Visualisierung der geräum-
ten Bereiche bietet sich ein 
„Evakuierungs-Chart“ an, auf 
dem klar erkennbar ist, wel-
che Bereiche geräumt sind 
und wo sich möglicherweise 
noch Personen befinden, die 
vermisst sind oder gerettet 
werden müssen. Anhand des 
Evakuierungs-Charts kann die 
Feuerwehr gezielt nach Per-
sonen suchen. In unklaren 
Bereichen können durch die 
Rettungskräfte sich dort mög-
licherweise noch aufhaltende 
Personen schnell aufgefunden 
und in sichere Bereiche ge-
bracht werden.	 nAbbildung 4: 

Evakuierungs-Chart Regio 

Oberfranken – Hof: Nachdem 

der Evakuierungshelfer den ihm 

zugeordneten Bereich kontrolliert 

hat und niemand sich mehr 

dort aufhält, meldet er mit der 

„EVA-Karte“ seinen Bereich FREI

(Quelle: DB Regio AG, Regio Oberfranken)

Klicken Sie doch wieder mal rein:

www.euk-info.de

Die Eisenbahn-Unfallkasse im Web. Hier finden Sie 

neben unseren Kommunikationsverbindungen, aktuellen 

Meldungen, dem Regelwerk und den Publikationen einfach 

alles, was Sie über die EUK wissen möchten. Viele neue 

Features, natürlich auch barrierefrei, machen unsere Web-

site noch benutzerfreundlicher. Durch die leichte Navigation 

und unsere komfortable Volltextsuche kommen Sie sofort 

zum Ziel. Von A wie „Aufgaben“ bis Z wie „Zahnersatz“.
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